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Slehen die Menschen recille seit dem Kosovo
Krieg umer einem (tl!lgcschriebencn) Kolla
leralschaden-Vorbehalt? Welche Rccht[cni
gung kann es für die Bombenangriffe der 
NATO geben, wenn man die Absrraktions
ebene allgemeiner Rech tspri nzipien verlaßt 
und die konkreten Rechte der in Jugoslawien 
Gesch~digre~, der über 1500 gelöteten Zi"il
personen, der Verletzten oder durch die Um
wdlzcrstorungen in ihrer Gesundheit Becin
trachligu>n, derjenigen, die ihr Eigentum oder 
ihren Arbeitsplatz verloren haben, beriick
sichligl? Immerhin wirfl ein Berichl von 
amnesty international aus dem juni lOOO der 
NATO l.a hlreiche Verstoße gegen das hum;1.
niräre Völkerrecht vor, Dieses zentrale Prob
lem des humanitären Imer\'emi onisrnus fin
det in der allgemeinen Öffentlichkeil wie in 
der ju ristise \'en F aehdis kussioll ci ne erstaun
lieh geringe Aufmerksamkeit. 
Dies gilt Auch für die zehn in diesem 5ammel
b~nd "erei nlen Bei tr:igc, die kurz vor, wah
rend und n~ch dem Krieg verlaßI und meist 
bereils in ZeilUngen oder Zeitschriften veröf
fentlic111 wurden. Die Autoren sind allesamt 
deut5che Wissenschaftler, Juristen, Philoso
phen, 507-;0)0\;en und Politologen. Obwo\'1 
sie in der konkreten Beurteilung des Kosovo
Konfliktes unterschicdlie\'er Auffassung sind, 
veneid igt kei n ei "ziger d'lS Gewalt verbot der 
UN-Chana in eincr grundsalzlichen Weise. 
Alle beschäftigen sich vielmehr mit der Frage, 
unter ",elchen Bed i ngungen die intervention 
gerechtfenigt ~cin kann und wie dies mit dem 
geltenden Völkerrecht vereinbar isl. Ist der 
prinzipielle Pazifismus im jahr 1999 in 
Deutschland tatsächlich schon SQ irrelevant 

geworden, daß er auch in ei nem solchen Sam
melband nicht mehr berücksichtigl werden 
muß) 

Abgesehen vOn dem Beitrag von Ulrich Beck, 
der keine normative Perspektive einnimmt, 
sondern den Krieg als A usdrock ei ncs Priori
t~tenwee\'sels zwischcn Välkerrec\'r und 
Menschenrecht beschreibt (5.234) und auf 
die Gelahren einer grenzen losen Sdbsler
machtigung lediglich hinweist (5.l40), lassen 
sie\, zwei Grundpositionen herausarbeiten: 
a) Die humanitäre Intervention ist durch den 

Grundsatz der Notllil!e rechtlich oder zu

mindest moralisch gerechtfertigt. 
b) Die humanirare Intervention ist nur unler 

so engen Bedingungen gerechtfertigt, daß 
sie im konkrcrcn Fall nicht zulässig ist. 

Die erslt Position \'enreten Bruno Simma, 
ji.irgen Habermas, Dieter Senghaas und 
Knm Ip.cn. Simma leilet zunac\'st auf der 
Grundlage des geltenden VölkerrechtS her, 
daß eine humwitärc I nter ... enlion ohne Legi
limalion durch den Sicherheitsrat grundsätz
!ie\' unzulässig .ei (5. 17)' Da im Fall des Ko
Sovo kein entsprechender Beschluß vorlag, sei 
die Intervention nur als singuläres Ereignis, 
aUS dem keine allgemeine Regel oder Politik 
abgeleitet werden könne_ zu rcchtfenigen 
(5. 31). Zwingende pol itische und moral isc Ire 
Erwägungen ließen aber anscheinend keine 
andere Wahl als ein Handeln ~ußcrhalb des 
Reclus (5. 49). 
Auch der Beitrag von Haberm~s, dem in der 
Phase der Bombenangriffe eine politisch nicht 
zu untersehatzende Funktion als Rucken
deckung der rot-grünen Bundesregierung zu
kam, sieht den Krieg "an der Grenze von 
Recht und Moral. (S. 5 I. 60). Er sei in eine 
Tradition des »Rcchtspnifismusu einzuord
nen (5. 51)' Es lägen im Kosovo Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit vor, die die I nler-
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venlion rechtfertigen könnten (S. 54 L), nller
dings bestünden Zweifel im Hinblick auf die 
Zweck- und Verlühnismäß',gkeil der einge
SetZlen Mittel (S. 5S f.). Notwendig sei eine 
durchgreifende Verrcchdiehunß der ;mern.l
lion2kn Beziehungen und die EI~blierung 

von Verf~hrcn de·r Kon(likdösung, u. a. durch 
einen illlern~tion<\len Strafgerichlshof (5.60). 
Die Menschcnrechtspolirik sei als Vorgriff auf 
den künfligen kosmopolilischen ZUSland 7U 

verslehen (S. 61), die Jvlensehcnreehte müßten 
in einer Ordnung ,.wingenden Rechts posirive 
Geltung erbngen (S. 62). Die NATO sci zwu 
keine unabh.lngige InslilUlion, sondern han
dele patcrnalisli~ch, ooch gebe es dafür gute 
moralische Grl.inde (S. 6)). Wenn ~ gar nichl 
anders gehe. dürfe l:ur völkerrechtlich legiti
mienen NOlhilfe gegriffen werden, doch er
fordere die .Unfertigkeit des weltbürgerli
chen Zusl.lndes eine besondere $ensibilil:ltu 

(563 f.}. 
Sfnghaas weist ,]arauf hin, daß nicht nur das 
Gewahvcrbol zwingendes Recht sei, sondern 
auch das Verbot des Volkermords, des Skl.
venhandels, der Rassendisk ri minierung, der 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
von Kriegsverbrechen im Sinne des humani
tären VölkefTcchts (5. 101 L) . Wenn der Si
ehe.rheils",r, der ~ufgrund sein<,r KonSlruk

tion kein Rechlsdurchsclwngsorgan, ~on

dern ein polilisches Organ sei, b .. i Jer Durch
SClZung dieser grund legenden Menschen
rechlt versage, so bestehe ein Recht auf NOl
wehr und auf Nothilfe (5. 107 fi.). Sofern die 
Krilerien Jer Erforderlichkeil, der ultima 
ratio und der Verhiilmismäßigkejt erfüll! 
seien. sci eine Intervention auch ohne Er
m~dlligung durch den Sicherheitsrat recht
mäßig (S. 109 L). Er iordtrt eine öifcndiche 
Diskussion übcr eine Kasuislik legilimer Tn
lerven lianen (5. , , ,). 

Ipsen benennt kaum mehr .,ls schbgwonanig 
vier verschiedene Argumente ZUr Legitima
tion des Vorgehens der NATO. Großfonna
lige und schwerste Menschcnrechtsverlctwn
gen seien eine 51örung oder zumindcsr Ge
fihrJung des FrieJ .. ns, ihr Vcrurs~chey stehe 

deslulb nicht unter dem Schutz der UN
Ch~na, der Schulzbereich dcs Gcwahverbols 
sei nicht be/[offcn (5. J 6 J). Das Rech( der 
kollekliven Verleidigung greife auch zugun
Sien einer mit WaUengewah angegriHenen 
Volksgruppe, doch schränkl er hierbei ein, 
daß das nichl geltendes Völkerrechl sei, son
dern nur eint Enlwicklungslendenz (5. 164). 

Der Versloß g~l'n d~s Gew~lrvnbot sei ",ber 

durch den allgemeinen Rcchrsgrunds;uz des 
Nomandes gerechlfertigt (5.164 L). Zumin
dest handele es sich um eine 2ngesichts der 
Schwere der Völkerrcchlsverlelzung aus
nahmsweise zulässige Repressalie mit Waffen
gewalt. die ~ich ~n den RJhmen des Propor
liona!ilälsprinzips halten musse (S. 165 f.) . 
Die Ver/reler der Gegenposi(ion (Reinhard 

Merkt-I, Ulrich K. Preuß, Georg Megg1c. 01-
(ried KöUe und \'\Iol({;ang Kersting) halren 
lWU auch ei oe humanitäre Inlervention für 
grundsälzlich zul~ssig, formulieren dafür aber 
Bedingungen. die jedenfalls im Kosovo- Kan
n ikl nichl erfüllI w~rcn. M erkel' beru fl ~ich 
ebcnLtH, auf das N01hil{erccht zum SchulZ 
vor schweren und massenhaften Menschen
rechtsvcrlelZlJngen, auch ohne Zuslimmung 
des Sichetheitsl':\tes (S. 68 i.). Er nennt aber 
als zentrale Einsch6nkung, daß die Nothilfe 
in keinem Fall das Rechl zu r Tötung Unschul
diger gebe (S. 7.l, ,90). Serbische Zivilisten 
s<:>ien niehl weniger schützcnswcrI als dieje
nigen. 7.U deren Schutz dif Angriffe durch
geführt werden (5. 9 J). Außerdem weisl erauf 
d~n fehlenden Rechlsschu(z der serbischen 
Opfer hin (5·97 f.). 
Preuß faßI zun:ichsl die Entwicklung des Völ

kerrechts zusammen, wonach auch sYStem:!.
lische MenschenrechlSVcrlclzungen als SIÖ

rungen des iriedlichen Zusammenlebens der 
Seaalengemeinsch~ft ~lIgeschen werden 
(5. 125). Bei ei nem Versagen des Sicherhei(s
rates halle jedoch zunichst die Generalver

sammlung angerufen werden müssen 
(5. I JO) . An der NOI wendigkeil der Angriffe 
bestünden Zweifel (5. 133), während er ihre 
Verllähnismäßigkeil ~ngesiclus der Schwere 
der an den KOSOVlren verübten Menschen
rechlsverlcrzungcn für gegeben ansicht 
(5. '31). Als einziger thematisiert er die fr;\ge. 
wie die konkreten U ms[ände eigentlich ver
läßlich festgestellI werden können und weise 
daraui hin, daß d.,s in vollem Umfang wohl 
nur in einem gcnchdichen Verfahren möglich 
sei (5. I p). Er sicht die Imen,oenlion als ge
scheilert an und pEidien dah.ir, auch in den 

inlemationalen Beziehungen die Moral nichl 
über die Lcg~1ilal zu SlcllC'n (5. 1)6 L). 
Megglc weis! darauf hin. daß jeder Slaal aus 
[ndividuen konSlituiert sei (5. J 40) und des
halb die Slaarenimmunitat nicht das hochste 
GUI sein kanne (5. 14~)' Folglich sei eine? In
tervention bei Menschenrechlsverle[wogen 
einer beslimmlen Schwere als letztes Mittel 
zulässig (S. 146 f.). Die Nothilfe dürfe sich 

L Sein SeHn);; 1:;1 .)uch Ibgc druckt Ln KJ ! 999. 516 H 
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~ber nur gegen den Angreiler selbst richten, 

die Gc{ahrdung Driller und der Intervenie

renden selber miisse möglichst gering gehal

cen werden ($ . 149 (f.) . Diese Bedingungen 

seien im Fall des Kosovo-Kricges nichtcrfülh 

(5.159)· 
Auch Hö{{e nennt massive Mensehenrechts

verleuungen als VoraUSSell'.ung humanitärer 

Interventionen ($.171), denn alleStaJten hät

ten sich 2.ur Anerkennung der Menschen

rechte verpflichtet (S. (75). Da es keine auto

risierte internalionale Gewllt gebe ($., 78), 

komme Nothilfe als Notlösung in Frage 

($. (80). Militärische Handlungen, die Un

schuldige, d . h. Zivilisten Heffen, seien jedoch 

rcchlselhisch un:r.ulässig, man hälle deshalb 

wohl Landstreitkräfle conselzcn müssen 

(S. (83). Zu lösen se i das Problem lel:lt!ich 

nur durch die Schaffung einer Welrpolizci, 

die im Rahmen einer vorgegebenen Rechts

ordnung handele und gegen die Rechlsmiue1 

möglich seien (S. 184).' 
Kersling lehnt den lormalen und negativen 

friedensbegriff des Völkerrechts ~b (S. (87) 

und plädien riJr eine Einschrärtkung der 

dort ,ugrundegelegten rerson-Su,~t-Analo

gie, da die normative Homogcnität des Ein

~.elstaats fiktiv sei ($. 193). Auch das demo

kr~tische Sclb$tbestimmungsrecht legitimiere 

keine grenzenlose $ouveränüät (5.1,98 H,). 

Andererseits warnt er vor einer Hypenro

phicrung des Mensdlenrechtsgedankens 

(S. ~ 10). Nur eklatante Verletzungen von Exi

slenzrechten wie dem Recht auf Leben könn

(en eine Intervention rechtfenigen (5.210) . 
Der Gcwaltein521z müsse effektiv sein, dürfe 

aber ausschließlich den G ewaltanwender 

selbst treffen (S. Z2 5). Diese Bedingung sei 

praktisch nichl erhillbar, so daß sich die Ri

siken der Inl(:rvention ihrer Ausführung in 

den Weg stelllen (S. H9). 

Auch die kriti schen Einwände der lelzten ßei

tr.igc werden dem Charakter der Menschen

rechre ~Is un iverseHer, i ndi vidueller Rechte 

nicht wirkJich gerecht. Der Verlust der Dis

tanz zum eigenen Staat, der bei vielen deut

schen Intellektuellen seit einigen Jahren zu 

beobachten ist, sollte doch nicht so weil fuh

ren, die Opfcr von dessen Talen auszublenden 

oder das Problem, wie Habermas, zu psycho

logisieren, bei dem .die beabsichtigten Zer

störungen ... die Unruhe [steigern]. (S. 56). 

Wenn man die Rechte aller Belroffenen ernSl 

nimmt, werfen humanil~re lmerventionen 

1 Vgl . dazu :wsführlich Hoffe. DCl11okr.t lic Im ZCll ~l lrcr dC'r 
C.lobali, ; .. ·ung. I ??9. S. 167 fr. 

von der An d<!.S Kosovo-Krieges ~ Is Instru

ment des M~nschenrecht;schutl.es unlösbare 

Probleme ~uf, die die formulierung von kon

kreten Bedingungen obml<!1 mac},en. Hierzu 

ist es ausreichend, grundlegende Erkenntnisse 

über die Anforderungen von Menschenrech

ten an staatliches Handel n anzuwenden. 

Wenn man die von ~lIen getcihc Auffassung 

der universellen Geltung jedenfalls der grund

legenden Menschenrechte als Ausgangspunkt 

nimme, so kann es keinen Zweifel daran ge

ben, daß sie auch den auf dem Territorium des 

angegriffenen Staates befindlichen Personen 

zustehen. Die Serbe,n auf den bombardienen 

Brücken, in den get roffenen rabrikcn und 

Zügen, im Bdgrader Rundfunksender wie 

auch die Chin<>sen in der zerSlönen BOlscbft 

waren Inhaber des RechTeS ~uf Leben, Ge

sundheit , Eigentum ClC. Wenn die NATO

St.1alCn 3ulgrund d er allgemeinen Geltung 

der Menschenrechte berechligt sind. die auf 

jugoslawischem Terrirorium befindlichen AI

bancr zu schützen, so konnen sie sich bUffi 

d:l.rauf berufen, daß die Rechte der dortigen 

Serben und anderer Personen für sic irrelevant 

sind. Damil iSI der zweile Schrit! 2wingend, 

daß n~mlich die Tötung se rbischer Zivilisten 

(und die anderen Schäden) Eingriffe in deren 

individuelle Menschenrechtc iSI, für die die 

Regiel1lngen d er Mitgliedstaaten, die im 

NATO-Rat den Einsatzbeschluß geIaßt ha

ben, veranrwortlich sind. 

Nun sind die Menschenrechle aber keine ab

str~kten Ideen, sondnn in konkrelen Normen 

des internationalen RcdllS niedergelegt . D1S 

Recht auf Leben ist in Art . 6 Abs. J des J nter

nationalen Paktes über bürgerliche und poli 

tische Rechte geschützt. Einschrankungen 

sind dOr! nur im Fnll der Todesslr~fe vorge

sehen, im übrigen regelt Art. 4 Abs. 2 d es P"k

tes, d,ß d:lS Recht auf Leben auch im fall eines 

öffcnd icheIl Notstandes nicht außer K r~ft ge

selZI werden darf. Damit bieten die inter

nalionalen Men.schenrechtsnormen keine 

Rcchllcrtigung für die kricgsbcdingtcll To

tungen, der Eingriff ist in jedem Fall unzuläs

sig. Die von den meislen Bcildgen themati

sierte Frage der Verhähnismäßigkcit stellt sich 

dann gar nicht mehr. Ihr liegt vielmehr bereits 

eine unzulässige Kollektivierung der Men

schenrechte zugrunde, die Verlet:lungen en 

gros abwägl, ohne die einzelnen Individuen 

in den Blick zu nehmen. Das ist aber der 

gleiche Fehler, der den Verteidigern der staat 

lichen Souvednil:il vorgeworfen wird . 

Selbst wenn m~n aber ~nnimml, daß es ein 
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ubergesccd iches, allgcmei nes Rechrsprinzi p 
der Notbilfe gibt, das im Falle von massiven 
Menschenrechtsverletzungen ein Rechr zur 
Tötung von Men.schen gibt, so unterliegt die

ses Recht auf jeden F311 engen Grenzen, die 
durch den Begriff der Eriorderlichkeit be

zeichnet werden. Zudem sind die Regeln des 
humanitären Völkerrechts ein;wh~lten, das in 

An. I I des!. ZusatzprolOkolis Zu den Ror
kreuzabkommen den Schutz der Zivilbevöl
kerung vor Angriffen vorschreibt. 'J(lenn m~n 

Jiese Verpflichtungen ernst nimmt, dann sind 
Interventionen mit den modernen Kriegsfüh

rungsmcthoden aus der Disr~nz) die den 

Sthut2 Unbeteiligter oficnsichrlich nie ge
w:ihrleisren können, immer um:ulassig. Es 

bleibt die Frage, ob es zulässig ist, die milit~

rischt Befehlsgewalt für extrem risikoreiche 
Landstreitkräftceinsiitu zu nutzen, wenn ihre 
Legalität so z\Veifelh~ft ist. 

Aber Juch wenn diese Bedinguflgen grufld
sätzlich erfüllbar wären, stell! sich ci ne wei
lere ["'rage, die nur in wenigen Beiträgen :uTl 

Rande angesprochen wird. In der jetzigen 
Ver{ 2SSU ng der internationalen Ordnu ng feh Ir 
den Opfern einer Gewaltaktion wic dcn 

NATO-Angriffen jede prakrische Moglieh

keit, mogliche Rechtsverletzllngen gegenüber 
den VerantworTlichen geltend zu machen, und 

zwar sowohl auf der kollektiven wie auf der 

individuellen Ebene. Die meisten NATO
Staaten, einschließlich Deutschland, h~ben 

dem Internationalen Gerichtshof die Zust~n
digkeit zur ÜbcrprühJllg der Reehtmaßigkeir 
der Angriffe abgesprochen. Dies ist schwer

lich als Ausdruck von. Rech tspazjfismus« an

zusehen, sondern als skandalöse, mit Art. ~4 
JlJ GG nicht vereinbare Flucht vor d~r eige

nen Verantwortung. Die Ankl;igerin beim 

Den Ha3ger Strafgerichtshof für d.1.S ehema
lige Jugoslawien hat entsprechende Anzeigefl 

niedergeschlagen. ohne daß öf(emlich cifle 
überzeugende Begrundullg bekannt gewor

den ist. Die in nerstaatl iehen Gerichte der 
NATO-Staa(~n stehen den betroHenen Per

sonen aus Jugoslawien cl" faelo kaum offen 
und dürften VOfl ihnen luch nicht als verrrau
cmwürdigc, neutrale- Instanzen angesehe.n 

werden. Ist nicht aber die Möglichkeit cffek

liven Recillsschutzcs eine notwendige Vor
ausset.wng rur Eingriffe in Mcmchenrechrc? 
Art. t9 Abs.4 GG ist jedenfalls Ausdruck 
dieser Auffassung.' Zudem sieht dAS Grund-

} fmfrCS5'.U1l,Hlc::h die Plr;:1l1l.'lc: z.ur ilkyisch~n Vc'rweigt·rung 
cl.:r JhJ rgcrI'"cdHt: der Um(,f$chichren in Brasili"o. vgt Nr-
vef. KJ 1999, ; 57 f(. 

geserz schon für im Vergleich nur mittel· 
schwere Grundrechtseingriffe wie Festnah

men oder Abhörmaßflahmen eine 1:wingende 
Einsch3hung eines un~bhängiben Gerichts 
Zur Überprüfung bzw. Autorisierung vor. 

Wenn man den eigenen Sraat aber .luch dann 

nicht für unfehlbar h~lt, wenn es um massive 

Gew:Jt.ktionen wie eifle humanitäre Inter
vention gehl, dann muß m3n konsequenter
weise mindestens die Möglichkeit des Rechts

schurzes bei einer Insu nz vorsehen, die auch 

das Opfer als neutral anerkcflnen bflO. 
Diese Argumentation {ühn, wie von HöHe 

und Habermas ausgeführt. ZUr Forderung 
n~ch eifler verbindlichen Wehreclmordnung, 
deren ! nst itutionen nicht den Sl~~ten, sondern 

den Individuen verbunden ~ind. Solange es 

eine solche Ordnung .ber noch nicht gibt, 
iSI es dann nicht vernlinftigcr, die Gewahan

wefldung in den internationalen Beziehungen, 

die eben fli cht nur Staaten als fiktive Einheiten 
tri{ft, sondern immer auch konkrete Indivi

duen in ihren Rechtefl verletzt. 50weit wie 

möglich zu illegalisierefl? Nur eine von 311en 

Bct(offenefllcgitimiene und komrollierte In

St3nZ kann '-echtm~ßig Gewalr anwenden . 
Dies ist nichts anderes als Anwendung des 

Grundprinzips de.l blirgerlichen Rechlsst~ats 
~uf di~ internationale Ebene. Die Einseitigkeit 

der hier dokumentierten deutschen Debllle 
st;irkt auch im Rückblick die Einschätzung, 

daß der Kosovo-Krieg für die Zivilisierung 
der Wchgcscllsch3ft em herber Rückschlag 

war. 

Thomrt> Groß 

Theo Schiller (Hrsg .), Direkte Dtmokratie 111 

Tbeorie und kommllnaler Praxis, Frankfl/),[ 
11. M. (Camp,,, Verlag, SIlIdien zu.r Demokra
lieforsclJllng. Bd. 2), 1999, 229Seiun, DM J 8,-

Mit diesem BJI1d hat Scbiller die bislang am

bitionierteste Veröffentlichung der von ihm 
geleiteten Forschungsstelle Bürgerbeteili
gung und Direkte Demokr:ttie ~n der Univer
sil~t Marburg vorgelegt. FÜflf der sechs Bei

träger w~ren Mitarbeiter dieser Forschuflgs

stelle, ihre Texte basierCrl auf den jeweiligen 
pol il ikwissenschaftlichefl Diplomarbei ten . 
Der Theorie!eil Ilmfaßt zwei Literatumu
diefl. Kdmpwmh (Volksentscheid und Öf
fentlichkeit. Anstöße zu einer kommunikati

ven Theorie der direkten Demokratie, S. J 7-
6&) - als eiflzi[;er in Bremen diplomien, aber 
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dem Marburger Arbeitskreis »Direkte Demo
kr~tie< aus SlUdienzcircn verbunden - analy
siert die Wirkungen direkt-demokratischer 
Verf~hren auf die politische ÖffeJl(lichkcil. 
Anknüpfend an das Diskursmodell von H4-
bennas untersucht cr vor allem die Transpa
renz-, Verarbeitungs- und Orientierungs
funktionen der Volksgesclzgebung, illustriert 
durch Erfahrungen mir Volksinitiative, Volks
begehren und Volksentscheid in den US-,me
rikanischcn Einzclst<U.ten, in der Schwei7. (auf 
eidgenössischer wie auf kantonaler Ebene) 
und in den deutschen Bundesländern. Wer 
die wichrigen Fragen nach Gleichheit, Offen
h"it und Diskurs;vicät des Verfahrens stellt, 
aber auch wer sich mit den üblichen Verdiieh
rigungcn (Inl{ompw~nz der Bürger, Einfluß 
ungleicher gesellscha{rlicher Macht) konfron
tiert sieht, (indcr hier gediegene Antworcen. 
Kampwirth registrien fair auch die Probleme 
und Schwachstellen des direktdemokrati
schen VCThhrcns, aber kommt doch insge
samt zu dem positivcn Urteil, daß »Volksge
sctzgebung als ergänzende dcmokr~tische 

RückkoppclungsschleiJe im politischen Sy
stcm die öffentlichen Diskurse bereichert, 
ihre Bedeutung im politischen \'\filknsbil
dungsprozcß stJrkt sowie zur bktisch~n 

und symbolischen Reproduktion demokrati
scher Öffentlichkeit beilrägt ~ (5,66). Voraus
setzung ist freilich ein ad~quates .institutio
nelles Design., woran es ger-a.de in Deutsch
bnd auffällig h~ufjg fehl!. Kampwinh mache 
dafür auch Pr.lklische Reformvorschläge, von 
denen man nur hoffen kann, daß jene Bundes
lander, in deren Verbssungen di" Volksrechte 
scit einem halbenjahrhundert nur toter Buch
'labe sind, sie zur Kenntnis nehmen und be
herzigen mögen. 
Lack."er (Willensbildungsprozesse im Rah
men von 'Bürgerentscheiden, S.69-[! 3) er
\\Ieilcn die Theoric in dic kommunale Ebene 
hinein. Für die Wirkungen von Bürgerbegeh
ren und Bürserentscheiden auf den politi
schen Prozeß in der Gemeinde und ~uf die 
kommunale Öffentlichkeit formuliert sie -
ein von M 6ckli 1994 vorgelegtes Konzept wei
terentwickelnd - 13 H ypmhescn, die sie u m
sichtig diskutiert. Auf lange Sicht sieht Lack
nerdurchaus Chancen, daß direkte Demokra
[ie die rcpräsentalivdemokratische I meTes
senselekt;vit~t mildern und zu einem offene
ren Wlliensbildungsprozeß {unren könnte, 
Die gewänlten Vertreter verhielten sich n~m
lieh " an!izipaljv~ bzw. - nach einschl~gigen 
Erf~hrungcn - .responsiv« gegenüber der Gc-

meindebevölkcrung, wo sonst o(t ~die Arro
gan7_ der Macht< bestimmte (S. t J J H,). 
So sehr einleuchtet, was Kampwirth und 
LtlCkna ausführen - eines hätte m~n sich kla
rer ~usgedrikkt gewünscht. Auch direkte De
mokratie ist MehrbeilSherrsch4t. Die Sym
patbic (ur .~ktive politische Minderheiten., 
~opposjtiondle Akteure. und .periphere 
Gruppen~ darf nicht den Blick dafür verscel
len, daß deren Bedcurung sich :lu( die Artiku
lation von Problemen - gleichsam die Frage
beschrällkt. Die Entscheidung aber trifft - die 
Antwort gibr - nach allgemeinen demokrati
schen Grundsiitzcn immer die Mehrheit, frei
lich - das ist sozusagen der » pfjff~ der direk
ten Demokralie - die jeweils aktuelle Mehr
heil und damit potentiell eine andere Mehr
heit als jene, die bei der letzten Wahl ermittelt 
und inncrh~lb des Repriisentativsystems für 
vier oder wieviellahre festgezurn W1Irdc. 
Der Praxi,<teil besteht haupl5~chlich auS einer 
vetgleichendcn B~standsau{n.hme der .BÜr
gerbegehren und Bürgerentscheide in Bayern, 
Hessen und Schleswig-Holslein. von Reh
met, Weber und PavJovic (5. 1 '7-! 64)' Ge
StÜtZt auf z. T. ganz ansehnliche Fallzahlen 
(in Bayern 737 Bürgerbegehren in dreieinha!b 
Jahren) und nach ziemlich aufwendiger Da
tenermitdung werden hier die Ergebnisse und 
Verlaufsmusler von Bürgerbegehren, ihre An
wendungshäufigkeit und die dafür relevanten 
Faktoren, das Themenspektrum in Abhängig
keit von den jeweiligen Negati\'- bzw. Posi
tivltatalogen der KommunalvedaSSU11gen, die 
ßegchrenstypen (81-92% sind sogenannte 
Korreklurbegehren), die Akteure (in der 
Hälfte der fälle Einzelpersonen oder ad hoc 
gegründetc Abstimmungsinitiariven), die Ab
stimmung.sbeteiligung und die Ein/lußfakto
ren, die Erfolgsquoten (zwischen 57,1% in 
Hessen und ~ 5,7% in Bayern-bei abnehmen
den Chancen, je größer die Gemeinde ist) und 
die Erkliirungsfaktoren für erfolgreiche Bür
gerbegehren (jedenfalls nichl der Geldeinsat:t, 
vgl. S. 153-157) analysiert und (tabellarisch) 
dargestcllt. Eine hochinteressance Srudic, die 
:tu dem überzeUGenden Ergebnis kommt, daß 
Bürgerbegchrcn und Bürgerentscheid die 
kommunJIc Demokratie belcben. 
Den Abschluß bildet eine Studie von Millen
dorf "Direktdemokratische Verf~hrcn im 
Proteß - Verkehrsberuhigung in Wtnterthur 
(Schweiz)" (S. (6)-108). Dreimal wurde zwi
schen [973 und 1985 über die Verkehrsberu
higung dt'r dortigen Altst.ctdt ~bgcstimmt, und 
Mitte"do,f zeigt mil seiner detaillierten Be-
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Irachlung dieses lokalen Mikrokosmos im 
K~nton Zürich, welcher Unterschied :<w,
sehen der schweizerischen Direktdemokratie 
~Is einer selbslvcrscandlichen Weise burger

sch~{dicher Selbstbeslimmung und der deue
sehen Form bestchi, die durch restriklive Be

dingungen ofl negative Konfliklverläufe 
,clbst heraufbeschwört, 

EinJunst wird sich dem n,cma Bürgerbegeh
ren und Bürgcrentscheid üblicherweise 2n
hand von Monographien ~us dem Fach -

cr;>,'~ von Kncmqer, Ritgen oder Sples' - nä

hern, Ihm hnn nur empfohlen werden, elw~ 
über den fachlichen Zaun zu blicken und sich 
z. B. durch die,en Sammelband ~uch sozial

wlss"nschafdich 7.U informieren - gewiH mit 
Gewinn. 

O/./nar jung 

Birgil Schweikert, Gewalt ist kein S,hickst(l. 
Ausgangsbedingung~ll, [>r"-XL. 'md Moglu:h
kdten einer rechclichen Interuention bei hims
lieher Gewa.!t gegen FYttuen Imlrr besonderer 

Berücksichtigung ;;on poliui- und 'Livilrecht
hehen Befugnissen, Baden-Baden (Nomos 

Verlag, ReilJe .Schnften ZIjY Gleichstelllmg 

der Frau., Blind lJ )zooo, 541 Seilen , DM 78,-

Nach den theoretischen Anstrengungen, ~uf 

die die feministische Rechtswissenschafl sich 
sei[cinigenjahrcn konzentriert h~t, h~ben wir 

hier wieder ei ne U ntersuehung zu ci nem klas
sischen Thema der Frauenbewegung, der Ge
walt gegen Frauen , Das Thema War seit der 

Reform des SexualslfafrcchlS in den 90cr Jah
ren aus der 6ffentlichen Debaue verschwun

den. ist aber angesichr.s des Aktionsplans der 
Bundesregierung ZUr Bekämpfung von Ge

w~l t gegen Frauen und des Gewaltschut:lge
selzes, das zur Zeit diskutiert wird , wieder 

höchsl aktuell. Birgjt Schwcikens Disserta
tion (sie wurde von Prof. Dr, Ursub Nelles 

betreut und 1999 \'on der U llivc rsitäl Münster 
angenommen) kann der Rechtspolitik hier 

I Vgl. K)1urrry(!Y. FrMj't· Ludwig (H~ ~g. ) . Ihirgc.-rbc-gclucn 
und ßurgerentscheid in 11.1)'(."rl1. Modell (ur mehr Demo
kntie und St~rk~lng kommull,dcr SC'l bnve.rwahllr\g? Snm· 
g . .\f ; U . ,jI . (l}oorbcrg. Kor1'1I1'Lun)'l(orsd1ung (;:,ir di~ Pnxis. 
H. H fH) ' 996; Rilg' • • KI"u,. Bürgerbegohre" und 
Burgcrcmschd4. DugesteHt ~m Beispiel cle.:: S l6 der 
nordrhein"wc.!t(~t is~ he-n Gt'meindcoJ'dnll ng. Blden .. Ba· 
den (Nomos, Kommu_fl ;llrecht - Kommu n.\]v(!~'a.hung 

Bd. u) 1997; Spin , Utt~ nüri;ervcr:s.lm tnlung - iHi rgerbc:
gen ren - Bürgcrcmscht!id: Elemente dirckter Dcmokratit. 
dlrgc:m·tlt:lm hessischt'n Kommunalrecht, Stuug-a rt (u_ ;1, ] 
(Boorbers, M.uburs,er chriften zum öffcnrli,hc:n Rcchr 
ßd. 'J) ' 999, 

etne Menge Material und Anregungen lie

fern . 
Das Ziel der Untcrsuchung wird :<unächst 

praxisnah und handlungsorienlien gesetn: 
Wie können die Handlungsmöglichkeilcn 
von Polizei , Staatsanwaltschaft und Gerich

ten gegen häusliche Gewalt effckliver einge
setzt oder verbes sen werden ? Durchgehend 

sind die rrakti~chen Erfahrungen priisem, die 
Schweiken als Koordinatorin des Berliner In

tcrventionspro;eklS gegen häusliche Gew:l.1t 
gerlUchl hat (obwohl Gegenstände und Er

gebnisse des Projekts leider nirgendwo im 

Zusammcnhlng dargcstellt werJen). Trotz 
dieses Hintergrunds steH. die AUlorin aber 
nicht das individuellc Erleben der Gcwalt in 

den Vordergrund, sondern baut die Untasu

chung aus einer dist.1.nzierenden gesellschaft
lichen Betrachtung heraus auf. 

Dementsprechend führt sie zu Beginn umcr 
dem Titel .GC'W~l in der Lebenswirklichkeir 
der Geschlechter. zunachst ~u5führlich 

st3ristische Dalen auf. Mit ihrer H ilfe zeigt 
Sehwcikert, welchen Regeln Gcw~1r generell 

folg!. Als kb,rstc und konSlanteste Regel cr

scheinl, daß Juf beiden Seilcn eines Gewah
verhältnisses überwiegend M~nner siehen. 

Über die Jahre hinweg seien in der Ges~Il1!
kriminalitat 77-78% aller Täler Manner. Bei 

den Deliktcn,die mil dem Einsatz. von Gewalt 

verbunden sind, betrage der Ameil der Män

ner sogu ca. 90% (S. 4')' Außer bei den Se
xualdelikten seien auch meist Männcr die Op

(er, Allerdings seien Frauen im Verh:.:ltnis z.u 
ihrem Ameilln den TäterTnnen überpropo .... 
lionll häufig, nämlich in über einem Drille! 

der Fa.lIc in der Opferrolle (S. 43) . Und Ge
walt ge~~n Frauen weise eine Besonderheit 

3uf. \'(fahrend Männer h:iufiger Opfer von 

Gewalt würden, die von fremden Persnnen 
ausgeht, handele e~ ;ich bei der Hälfte der 

Fälle VOn Gewalt gegen Frauen um Gewah 

im sozialen NJ.hrau'n (S. 45)' Sch~l.Zungs

weise jede drine vcrhei ralCIC Frau bbe schon 
Gewalt dureh ihren Ehemann erlebl (5. 46). 

Tm Folgenden geht es dann nur noch um 
.hiiusJic.he Gew;\!t ". die 7.un~chst mogl ichst 

weit, ausgehend von dcn "Hauplexpenin
neo", den betroffenen Frauen, definiert 
wird, in der Folge aber überwiegend an 
Hand von Beispielen Imldgrcillichcr körper

licher, meist aue h straf rechtlich relevamer Ge
walt beschrieben wird (zur Ddinition 
S, 68 ff.). 
Umer den sozi~Jpsycholog;schen Folgen 
hauslicher Gew~1t spielt in Sch\Vciken~ Un-
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tersuchung vor allem der Eingriff in d3s Si
chcrheitsgehihJ der Betroffenen eine Rolle. 
Frauen, die haufih Gewalt in ihrem Zuh~use, 
das alsl-lort der liehe und Geborg~nhei t gilt, 
erlebt haben, verlören mit der Zeit ihr Selbst
bewußtsein und Selbstwertgcfühl. Passivität 
und di e U nf:ihigkci t, eigene Entscheidungen 
zu treffen, seien meisten~ nicht Ursachen VOll 

Gewalt, sondern ihre Folgen (5. \8). In diesem 
Zusammenhang werden auch die ~ypischcn 
Gcw.ltzyklen aufgezeigt und der I~nge Wcg, 
den betroffene F~uen in aller Regel durch
laufen müssen, um au~ einem Kreislauf aus
;l.ubrechen, in dem sie mit deI" Zeit selbst zur 
",Kompli zin ihrer eigenen Mißhandlung~ 

werden. Wenn sich Frauen nach außen um 
Hilfe wenden, haben sie meisl schon lange 
Jahre vergeblicher Versuche, die Mißhand
lungsbeziehung :LU vel'!asscrl , hi nter sich 
(5. 62 fL). 
An anderer Stelle wird kurz ~uch auf die öko
nomischen Kosten häuslicher Gewalt cinge
g~ngen, die zwar für Deutschland noch nicht 
im Einzelnen bercchner wurden, aber zum 
Beispiel für die Sch weiz auf Ca. 4 J 0 Millionen 
Schwei~er Franken jährlich beziffert werden . 
Es handeh sich um Kosten für Polizei, Justiz, 
ärztliche Versorgung, Sozialhilfe und Einrich
tungen zur Unterstützung der Opter 
(S. 51 S) · 
Bei der D~rstcllung von Erkl:irungsans~(zen 
( .. Wie kommt die Gewalt in den Mann: «) er
läuten Schwcikcrl zunac.hst verschiedene An
sÄtZC 7.:ur Erkbrung der sl3ristischen Kon
stanz im Gcwahverhalten. Triebtheoretische 
und biologist i.<ehe Ansätze, die Gewaltl~tig 

keit ~Is einen unabänderlichen Defekt des 

M~nnes ansehen, lehnt sie ab, weil sIe nicht 
erldaren könnten, wieso es so viele Miinner 
gebe, die lucht gewaluätig seien (S.761f.). 

Umgekehrr seien Ansätze, die Gewaltbezie
hungen mil einer psychischen Dysfunktiona
lität Vl'" Täter- oder Opferpersonlichkeilcn 
erkl~nen, nicht in der Lage, das große Aus
maß der Gewalt zu erklären, in$besondcre 
durch Männer, die ansonsten keine Störungen 
2U( wiesen (S. 79 f.) . letztlich stü m sie sich auf 
Erklärungen, die männliche Gewalt als ei n 
s07.iales Problem und Ergebnis gesellschaft
licher Strukluren ansehen. Gew~lt werde ge
lernt, sie gehöre ;wr gcschlechlsspczifischcn 
Sozi~lisatjon von Jungen. Wo mannlieh sein 
heiße, die w~hren Gefühle nichl zeigen zU 
dürfen, lernten Jungen früh, Gefühle, mit de
nen sir nicht umgehen konnen, durch Aggres
sivität, Wut, Zorn, Gew~1t zu be\\lahigell. Wie 

gezeigt wird, ~p i elt die Abwertung von weib
lichen Eigenscha.fIen und die Ver~chtung von 
Frauen und Mädchen dabei eine wich1ige 
Rolle. Indem sie sich von Fr:l uen und vOn 
weiblichen Eigenschaften ,bgrellzen, lernen 
Jungen Hiine und Aggressi\'il~t. Rollenvor
bilder können übrigens nichl ZUleL7.t durch 
Mißhandlungen, die die MU\ler erleidet, bc
einfluß1 werden (5.60). 
Die Erklärungsansät~e sozi~ler Lerntheorien 
werden im Kapitel über »Gesehlechrerhicrar
chie al .. gesellschaftsstruklUreile Bedingung 
häuslicher Gewah~ in den größeren Zusam
menhang von GesellschaflSlhcoricn und fe
ministischer AnS~lZe gestellt, mit Hilfe derer 
auch gezeigt und erklärt wird, wesh~lb Ge
walt von Männern gegell Frauen in einem 
gewissen Rahmen so breit gesellschaftlich ak-
7.eptiert sein bnn. Sie diene der Aufrechter
h,ltung eines asymmctri~chen Geschleehter
verh:iltnisses. A Is B~ispielc und Belege hierfür 
nennt Schweiken unter anderem, daß betrof
fene Frauen als Anlässe der Mißhandlung 
nicht selten Grunde nennen wie "wenn ich 
schlecht sauber gemacht habe" (5. 8 S). Des 
Weitcren führt sie die Tatsache an, daß unter 
Männern die Meinung weit verbreitet sei , 
Frauen würden Vergewaltigung eigendich ge
nießen. Dies zeige nicht zuletzt eine Befra
gung ,'om Anfang der Soer J~hre, als einer 
repräsentativen Anzahl "on Personen die 
Frage gestellt wurde, ob sie meinten, daß 
Frauen bei einer Vergewaltigung Lust emp
finden würden. Die Antwort . nein, dH 
srimm! überhaupt nicht« gaben nicht einmal 
10% der NI annel; aber über 90% der bei ragten 
Frauen (5. t 0\2). Vor allem aber belegt Schwei
ken in diesem Kapitel, wie das gesellschaft
liche Gcschlec1l1erverhähnis gerade in den 
Bereichen, die für die juristische Intervent ion 
gegen häusliche Gewalt relevant sind, von 
Macht und Konrrolle von Männern gegen
uber frauen gepräg\ sind. An I-hnd der Ge
schichte \Jnd des bngs~men Wandels in der 
politischen Puti7.ipalion, bei den Bildungs
und iuristisehcn 'ßerufsmöglichkeiten von 
Frauen und im rcclulichetl Status von Ehe
frauen wird ein anschaulicher Überblick tiber 
die rechrliche Regulierung des Gcschlechta
verhälrnisses in der Geschichte gegeben. Die 
rr~gc, was kann Rech1 und was kann eine 
rechtliche Regulierung leIsten, wird so \\Ien i
ger rheorctisch r~(1 ektien als plasüsch beant
wortet. Der Autonn kommt es hier vor "lIem 
darauf an zu zeigen. wie LebensreaJitärcn der 
Geschlcchler, Rechtsänderungen und Einsrel-

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-4-642
Generiert durch IP '18.226.214.218', am 29.04.2024, 03:35:59.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-4-642


lungs- oder auch nur Meinungsanderungen 

wechselseitig mitcinander verscluankt sind. 

Recht spiele für die ge.5c1lschafdiche Verän
derung insofern eine Rolle (S.91), als eine 
klar<' S[ellungnahme staatlicher Organe in 
.rechrlichen Interventionen«, das heißt in 
der konkreten Einwirkung auf individuelle 
Täter und im Schurz einzelner Opfer auf 

Grund staadicher Autor;!:\[, die Be[eiligten 

~uf eine gcsdlsehaftliche Enr~cheidung hin
weise. und diese damit beslälige. 

Für den Themenbereich der h~us1iehcn Ge
walt enveisl S;e11 in ihrer Analyse neben dem 

geschlechlsspezifischcn Wandel in der Justi "!. 
(S. ) 16: .Im Hinblick auf den beruflichen 

Aufsrieg und die Besetzung VOn Schlüsselpo

sitionen ... slchen Frauen in der Justiz ersl:lm 
Anfang ihres beruflichen Durchsetzungspro
"l:esses«) vor <\\lem die rechtspolitische De
baue um die Gleichstellung der Vergewalti

gung in der Ehe mit anderen Fällen von Ver

gewaltigung als \\'ichtig. Die Autonn nUlzl 

die D~rstellung der Diskussion um die Straf

rechrsreform 1997/98 dazu, auf Einstcllurlp
wandel einzugehen und Argumcnte darzu

stellen, dic ~ueh im folgenden immer wieder 
auftAuchen werdcn, wenn die Haltung der 

Akrcurlnnen ~us Polizei und Gerichtsbarkeil 

zu Fällen h~uslicher Gewalt analysIert wird. 

Die AUlorin milll den rechtlichen Strukturen 

und juristischen Diskursen hier vielleicht zu 

große Bedeutung für die Reproduktion des 
asymmetrischen Machrverhälrnisscs ZWI

schen den Geschlechtern bei . Im Rahmen ih
res Themas allerdings di<:nl diese Darstellung 

allerdings auch dazu, '11lschaulich die gesdl

schahliche und medi. lc Verbreirung von Ein
stellungen zu ilJu$rricrcn, die, wie im Folg~n

den gezeigt wird, ~ueh den Handlungsmus

tern bei Polizei und Gelidllen zu Grunde 

liegen. 
Im Haupucil herrschI im GegensalL dazu zu
näc.hSI einmal die Einzclfallpcrspcktive vor. 

Zu Beginn eines jeden Abschnills wird die 
geltende Rcchrslage erläutert, indem ein typi
sches ranbei~picl geSChildert und geradezu 

schulmäßig geprüft und subsumiert wird. 
Dem werden jeweils Daten wr Rcchlspraxis 
gegenüber ges[clll, insbesondere wm Verhal
ten von Polizei, Staatsanwaltschaft und Ge
richten sowie zu den Einstellungen und Rol
lcndefinitionen der AkteurIllnen, mir dcnen 

die.le selbsl ihre Herangehensweisen begrün
den. Die These, die ihrer Sehwerpunktsct2:ung 
zu Grunde liegl, nämlich daß VoreinSlcllun
gen und Rollendclinitionen einer der wichlig-

sttn Aspck[e zur Erklirung der Art und Weise 
der Aufgabenerfüllung seien, wird allerdings 

nicht theoretisch reOeklien oder näher be

grundet. 

Zunächst geht es dann ausführlich um dli 
poli'lciliche I-ündcln, bei dem alle möglichen 
Einzelbcfugnisse unterschieden werden: Die 
Pr~xis bezuGlieh BelrClens der Wohnung, ße

(ragung von Opfer und Tat\'erdächrigem, An

zelgencrsrauung, Belehrung uberdie Strafan
lragstellung, Beweisaufnahme und -siche

rung, Niedersehrifl und Protokollicrung so
wie Enrfemung des Trirers und des Opfers 

wird jeweils einzeln IhrgcsIelit. [m Ergebnis 
Stellt Schweiken immer wieder fes I, daß die 

Polizei häufig nur zögerlich eingreife. Ein 

wesentlicher Grund dafür liege in der polizei
lichen Wahrnehmung des Problems. So be
zeichne bereits die offizielle poli:r.eilichc De
finition häusliche Ge\Vall als »FamilicnSlrei
ligkeit «. Der strafreclulich allein verantworr

liche Täter trCle aus dem Blickfeld. Aus Ge

walt werde St reit, aus Opfer und Tarer werden 

Slrcirbeteiligtc, und aus dem Polizeibeamten 
werde Clß Privatm:lnn, der den Streilenden 

gut 7ur~det und den TalOrt so schnell wie 
möglich ohne weitere Maßnahmen wieder 

vcrl!ißr (5. 279). Meist wü rden nie ht ci omal 

Beweise gesichert. Häufig werde die Frau in 

SchU!z-Gcw~hrs~m genommen, obwohl 

rechtlich gesehen der Mann feslzunehmen 
w:ire . 
Die Voreinstdlungen der Beamrlnnen werden 

VOr allem bei d<!'r Frage nach der Anzeigcncr
stallung deutlich. Denn rcchtlich gesehen 

können und müssen di~ Bcamt Innen ~e1b>t 
Str~bn,eige ",Stallen, wenn sie den Verdacht 
strafbaren Verhaltens haben. PoJizeibe.mrln

ncn sehen aber nach Schweikcrts Darstellung 

in Fälltn h:iu~licher Gewalt aus ulltersehied

lichen Gründen in einer Slra(anzeigc keinen 
Sinn. Die weiblichen Opfer von h~uslicher 
Gewalt h~llcn hier oft mil wenig Verstlndnis 
zu rechnen. Selbst bei ~tra(reehtlich eindeulig 

zuwrcchnender Verantwortlichkeit hätten 
die Bc~mtlnnen Schwierigkeit in der Zuord
nung der Tätcr- und der Opferrolle. Unab

hiingig von ihrem konkreten Verh,lten wür
den die Frauen als (Mit-)T~lcrinnen wahrge

nommen. Weichen sie vorn StereolYP sanft
muriger Weiblicbkeit ab, heißt es, sie hanen 
die Tal prov02ien, und sie gellen ~Is mitschul
dig. \X'irkcn S1C demülig, wird ihnen ihre Pas

sivit~t vorgeworfen. 
Damit hängt zusammen, wie die Beamtinnen 
die TalSache interpretieren, daß in der Mehr-
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zahl der Fälle auch die Frau letztlich keinen 
Strafantrag stellt und haufig zum Ehemann 
zurÜckkehn. Man h~lre eine $tr:lJrcchtlichf 
Verfolgung für nicht angebracht, da die Frau 
sich ohnehin »versöhnen« könne. Hier häCle 

die Autor;n Anlaß gehabt, einen Aspekt der 

Rollendcfinition durch die Polizei aufzugrei
fen, der bei ihr fast keine Rolle spiel! : für die 
Polizei ist der Erfolg ihre~ j-hndc!ns letztlich 
dadurch definiert, daß T,:üerlnncn strafrecht

lich verurteil! we .. den. Und dieser Erfolg tnll 
in den Fällen häuslicher Gew~1t aus den ver
schiedensten Griind€n sd!en ei n. Tatsäch lic h 

1;eigt sich auch in der folgenden Darstellung 
Schweikem, daß die Auslilterung dureh die 
S{aatsanw~lrschaft bei diesen Taten höher ist 

~Is in :lnderen Bereichen (S. J26, Rn. 96). Al

lerdings erfolge bei Talen, die tatsachlich an
geklag[ werden, in tiber 50% der Fällf auch 
eine Veruneilung. 

Anläßlich der Diskussion polizeilichen Han
delns gehr die Amorin nuch ~uf die Behaup

rung cin, Fcsln~hmen würden in Fällen hJus

lieher Gewalt eher verschlimmernd witken. 

Hier diskutiert sie insbesondere die Ergeb
nisse des " Minnesota-Experiments«, bei 
dem die Rückfallquole in Fällen, in denen 

gewal[l~tigc M~nner vorübergehenJ acres
lien wurden, deutlich geringer war als in F~I

len. in denen die Männcr von den Polizeibe

amten lediglich kurzfrisligder Wohnung ver
wiesen wurden oder in denen die Poli:t.ei vcr

mittelnd und schlichtend 2gienc. Folgeexpe

rimente hätten genigl, dJß polizeiliche Mit

und Fcslllah men jedenfalls nichl "kontraindi
ziert« seien. Erforderlich sei ein flexibles Vor
gehen (S. lli8 (1.) . 
Leider stellt die AUlorin ihre 7.ahlrcichen The
sen und Ergebnisse Zur Fr:lge einer effektiven 
rechtlichen Intervention erst in der Zus~m

men(assullg system~lisch d~r. Don weist sie 

d~r~uf hin, daß Kernelememc effekl.iven Vor
gehen< eine r~umliche Trennung erlauben 

müßten sowie die Ges!lllung einer Sicher
heitssphäre, in der die Be[ro{{ene vor weileren 

Übergriffen des Mannes geschutzt wird. Um 

auS dem Kreislauf der Gewalt auszubrechen, 

müsse die U ntersril tzung vor ~lIem schnell 
und konsequent erfolgen (S.66), wozu unter 

~ndercm einfache Zusl:indigkeitsregclungen 
wichlig seien. Du-<Ius ergibt sich unter ~nde
rem, d~ß ~lIe.ine Polizeim~ßnlhmen, selbst 

wenn sie effektiver eingeselzt würden, noch 

nicht ~usr,,'chen würden. Insbesondere seien 

48 Slunden Festn.lhme in aller Regel nicht 

genug, um der Frau ausreichend Gelegenheit 

Zu geben, ihre nächsten Schritte 7.U planen 

(S. '76). 
Eine längerfristige Verbannung des Täters mit 
Rückkehr-, Aufentll 'l lts-, Näherungs- und 
Kont~ktverb ()len ermögliche allerdings das 

Zivilrecht, dessen Darstellung den z.weiten 

Schwerpunkt des Hauptteils ausm"cht . Ein 
Zivilgericht kann luf Antrag dem TiilH ver

bieten, mit seiner Frau oder Freundin Kon
takt aufzunehmen, ihr H aus und ihre A rbeitS
stelle 7:U beITeten, auf der Straße vordem I-bus 

zu warten, sich ihr luch außerhalb der Woh
nung zu nähern, sie auf der Straße anzuspre
chen, sie zu "erfolgen oder ihr hinterherLU
,chreien (dlc Autorin formulien hier ~n Hand 

eines Beispiels mögliche zivilrecht liehe ße

schlüsse). Die VerbOIe können überwiegend 
:\Uch als Eilmaßnahmen durchgeseTZt werden. 

Laut $chwcikens Darstellung werden Cl1l

sprechende Antrage von d en Zivilgerichten 
meist erfolgreich und schnell entschieden 

(S. )88). Trotzdem bestehe noch erhcbliche 

Unsicherheit bei der Anwendung. Zum einen 
fehle es den Betroffenen an In(/)Tmationen 

über diese l-IandlungsmögJichkeitcn (in Be
fragungen forderten die Frauen ofl Hand
lungsmoglichkeilen, die nach gellendem 

Recht schon exislienen), zum anderen hälten 
auch die Richterinnen wenig Erfahrung und 

zeigen große Unsicherheit im Umgang mit 

diesen Ansprüchen, die nicht auS speLiellcn 

Regelungeu, sondcrn auf der Grundlage des 
Unttrlassungsanspruchs .lUS §§ 82), 1004 

BGB bq;rUndel sind. 

D~ß ~Ilgemejnc Regelungen Jngcw~ndt wer
den müssen, die nichl für den F.II der haus

lichen Gewalt gemacht sind, äußere sich im
mer wieder auch in praktischen ProblcJnen. 

So seien dic Regelungen für eheliche und 
nicJlIehelich~ Lebensgemeinschaften zum 
Teil unlcr~chiedlich. Für Gewalt in der Ehe 

ist jedenblls ab Trennun g das Familiengericht 
und für Gewalt in nichlchelichen Lebensge
mcinsch:lfltn das allgemci ne Zivilgericht ;z;u

ständig. Die Miiglichkeit der Wohnungnu

weisung gibt es nur bei :Eheleuten, wobci 

§ Ij61b BGB und §§ 13 [V, 18 Hausrars V 

zahlreiche Anwendungs- und Auslegungs
probleme aufwerfen (5. 437 f{). Die Räumung 
der Wohnung, soweit sie bei nichtehdichell 
Gemeinschaften möglich ist, könne wegen 
§ ')40a ZPO wiederum nicht per Eijvcrfiigung 
angeordnet werden (S.436). Auf alle diese 

Fragen gehl die AUlorin detailliert unter Ana
lyse der Recht sprechung cin. 
Dariiber hinaus sind, ~hnlic.h wie bei der An~-
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Iyse des polizeilichen Verhaltens, ~uch hier die 

Passagen inleress~m .. die sich mit Vorcin,tcl

lu ngen und Rollenddi ni Dem der Akteu rI n nen 

beseh~ fligen und in denen unterschiedliche 

Interpretationen ein- und desselben Verld

tens belroUener Frauen einander gegenuber 

geSlellt werden. Auf der einen Seite werde 

Frauen ofr vorgeworien, sich nichl selbst aus

reichend zu wehren, auf der anderen Seite 

werde häufig die Veranrwonung der Frau 1U

gewiesen, die sich .provozierend- verhaleen 

habe. Die .Ruc.kkchr zum Ehem~lln. sei fur 

RichterInnen o(e ein Zeichen freiwilliger Va

söhnung, w~hrend Anwaltlnnen eher der 

Meinung seien, d.ß die Fr~uen wegen der 

:tu bngen Verf.hrensdauer dcn Mut verloren 

hätten und es in den beengtei) Notumerkimf

ICn nichl lange aushiclt"n (S, 421). 

Der zweite Teil des Buches untersucht d;e 

Erfahrungen JUS dem ersten Jahr mit dem 

öSlcrreiehischen Gew~llschutzgesclZ, das 

seit dem I. 5, 1997 in K raft ist und inder Praxis 

offensichtlich angenommen wird (S. ~94, lei

derfehlt es hicr:1O klaren Erfolgskriterien und 

slatistisch vergleichbrcn Zahlen). Schweiken 

lobt insbesondere die Versr'ndlichkeit des 

GeSCl~.es ($, 496) und weist darauf hin.. <bß 
eine verstärkte Obdachlosigkeit vOn Männern 

nicht beobaclllee werden konnte (S. ~ S 5)' 
Ein weitcrer drilleT Tcil erarbeitct aus der 

Analyse rec htspolitische Vorschläge für 

Deutschland. Die detaillierten Vorschläge be
ziehen sich unter anderem auf eine Ein(üh

rung neuer §§ 940a, b ZPO (S. 504 (f.) und 

ergänzender und klarscellender Srraft~tbe

st~ndc (S. 5og) und reichen bis hin 2.um Aus

länderrecht und der Durchfuhrung von Schu

lungen für alle SIelIen, die an der Rechts

durchscu:ung beteiligt sind . Unter amlerem 

sehlJgI Schweikerr eine stärkere Kooperalion 

von J'oli~.ei und Zivilgericht vor, insbesondere 

die Moglichkeit der Vollstreckung von Zivil

uneilen mit Hilie der Polietei (wobei aller

dings die österrcichis,hen Erfahrungen zeig

ten, d"ß d"rauf geachtet werden mussc, dlß 
dies nicht zu einer gegenseitigen Verschie

bung von Verantwortlichkeiten fuhre 

(S. 49li ;wr Vernelwng und zur Verknupfung 

von Straf- und Zivilrecht $iehe auch den Arti

kel von fromme! in der KJ 2000, 447), Ko
operation müsse aber auch mil anderen I nrer

yentionsste\]en slattfinden, unter anderem ei

ner neu einzunchlcndcn zentralen .Moniw

ring.- oder .Clearing--Stcllc. Fr3uenh~user 

und Zufluchtsorte bleiben Schweikens Mei

nung nach wichtig (S. 5171.). 

Insgesamt handelt es sich bei der Disscrtation 

von Birgit Schwcikcn keineswegs um eine 

Arbeit für Spezialist Innen auf einem be

stimmten Rcchcsgebiet oder g~r für Speziali

Slinnen dcr feministischen Rechtswissen

schaft , Die Leislung der AUlorin besteht 

darin, LU einem praktischen und rechtspoli

tisch relevanten Problembereich Sch nill5lCI

len von RcchlS- und Handlungsbereichen her

ausgearbeitet, praktikable Losungsvorschläge 

crarbeitcc und eine anschauliche Duslellung 

gdunden '.u haben, die an keiner Stelle lang

weilig wird. Es ist ihr ebbei gelungen, zahl

reiche rechtliche Einzel(ragen verschiedener 

Rechtsgebiete in einer empi Tisch informierten 

Untersuchung cinzubngen und einzubinden. 

so daß geradezu ein Kompendium zu prakti

schen Fragen einer Nutzung von Recht im 

Interesse einer Ve.ränderung der Gcschlcch

tcr"erhÄlt nisse entstanden i>l. 

Eva Kocher 

Michllel Slol/eis, Geschichte des offellllichw 
Rechts in DeUl!clILmd. Dritur Band: Sütr/CS
und Ver-",ah,mgsYl'cblswi15enschtl!t in Rep/I
blik und Dikta/J,r 19J4-1945, München 
(e H. fleck) 1999,1J9Smcn,geb., DM J~8.DO 

Bereits mit den zu Recht po~itiv ~u(genom

menen ersten beiden B~nden' seiner Ge
schichte dcs öffentlichen RcchLS h~lIe der 

f'rankfuncr Reclmprolessor und leitcr des 

donigen Max-Planck-Instituts iiir Europii

sehe Rechtsgeschichte, Michul Stollei" den 

Grundslei" zu einem Stand~rdwerk eines be
deutenden Teilgebietes der deutschen Rechts

geschichte gelegt. Auf den Drillen Band 

konnte nun nichl nur wegen seiner beidcn 

Vorg:lllgel; sondern vor allem wegen des be

h.ndelten Zeilraumes besonders gespannt 

sein. ISI die ällere Rcdllsgeschichtc ein Ge
biet, das relativ unverf.lnglich ist und - die 

RL-;:i'lIshistoriker mägen dies nach außen sel

t"n eingestehe" - weitgehend nur auf d:.s [n

teresse von Fachleuten rriHt, so durfte die von 

Stolleis in seinem Drincn Band belundehc 

Periode, die dic Weimarer Republik und die 

NS-Zeit einschließt, auch Leser lnspreeheo. 
denen die Rechtshislorie ~Is eine eher absei-

[ Ersrcr B;lnd: RCI(hspublr ;.o;:i stik und Poljc(' ywjsscnsc h., ~ t 
IGC.o bis [800. 19 95; Zwt':ilt.r BJ:fld: Sl ::l.Jr..s,lchrt- und Vf'J· 
w<l.hu ngsv.·isscnschd.lt J SOO-191.04. '99:'- Si,·he $tcU \ 'crtr'f' 

rend die:- R,'unsioncn \'011 Ate~;'lI\dc, 13bßken:1.gel. KJ 
'939, 5,)61')07 (Bd , ,), und Chriswph Link. ZNR ,6 
( , 994). S. 399 •• 04 (Bd, 1 "nd 1). 
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652 tige Mater;e erscheine. Besonders die Darstel

Illng der Geschichtc des öffentlichen Rechts 
im Nationalsozialismlls, die in vielen rechls
llnd verfassungshistorischen Darstellungen 
nonchal4nt übergangen zu werden pl1egt.' 
ist auch heute, wo die meisten dam~ligen juri

stischen Aktcure verstorben sind, immer noch 
eint nicht unverfängliche Malerie, Nur un

gern lassen die Schüler der Professoren, deren 

Karriere in der NS-Zeil begann, den guten 
Namen ihrer Zieh v~ter in ei n schlechtes Licht 

rücken. Dies mußte auch Stolleis bereits er
fahren, als er sich seinerzeit kritisch (oder 

schlicht und einfach ehrlich) mit dem gerade 

verstorbenen Theodor Maunz befaßte.) Eine 

Rei he von StaatsrcchLSlehrern empörte sich -
teils in Briden an SloUei;;, teils öflentlich' -

üher dieses offenbar als Ncscbeschmutzung 
bewertete Geraderücken des Maunz'schen 

Gclchnenbildes. Gerd Roellec ke, norma.ler

\veise nicht unbedinge unter den Aucoren 

der Kritischen J ust iz w fi nden, sah sich be
wogen, 5rolleis in dtr KJ indirekt Unkollegia
lität und llloyalil~l vorzuwerfen,' weil er 

Maunz' Fehlverldlen öffentlich kritisien. 

hattc. 6 Bei dieser persönlichen Geschichte 
Stolleis' konnte man erhoffen, daß er auch 

in seiner generellcn BCIrJchtullg der öf(enl

lichrec1nl ichcn Wissenschaflsgesch ichte der 

NS-Zeil die dunklen Seiten dieser Geschichte 

nicht verschweigen w ürde. Das Erfreuliche 

ist, daß er mit seine m jungstcn Band diese 

Erwartung nicht entläusche haI. Gleichzeitig 
solhe man davor warnen, 5tolle;$ in einem 

falschen Licht Zu sehen. Ihm geht es nicht 
um eine Art wissenschaftlichen Sensations
j()urnali,~mus oder um die Denunziation von 

Professoren, die während der NS-DiktalUr als 

intellekluelle Triiger des. Regimes fungiert hat

ten, aber deren dama lige Veröffentlichungen 

~ M.mfrcd Fricd ri"h. Gcsrh iGn tf J <::: r deu tscheM St;t.1.urcchu" 
wi.sseruch:'l ,t, Bel'li!l 1997. $ ' 9. L,rtt't:i ,·hr ~id'l tin ~r n:ihcrcn 
Bckuld!ung des St:;t ,lt,srl"d'l t:s in df J" N$-Z("lt mir der Be
m~'rkung. ,ba (ties~ P('r iou C' J :\$ S L1 ~ : srecf, t nur'" .1 1s F~ r ,"<,' 

k,lnmr und dJ.hcr keine Epoche in der G~~cllichr t' dc!'s 
F.~ c hl: S sci, D ('$.S Cll un geachtet bemerkt er in tinem küp_e
n't' K'lp itt,·1 (Io Dito St "':l{$r-e, h tsWisst'n,~ch:t{t im ·Dri nen 
Reich .. ,). J., ß . in Dculsch1:tnd luch in ON dunkd$te.n 
:l('il d-cut5chcr Gt'sch ichtc. wis~ llsc t,;'Iftliche u :inung('n 
hohe-n Ranges VOrl V/.!f"1rl'\C.t'I1 Jcs StaAlS:n-chLS .... orgtleSt 
wl'rdc.n lwn.fHcn .. (S . -10~ ) , 

.> Si ch!" MidlJd Slolleis,l'h(!('t{iOr MJ.Unz- Ei n StLH.frL'CtHs~ 

lclucrlcbc'l. in: den .. RC"Chr im Unrecht. Studi(,fi zur C L' 
s(: !Jichtc des N"Hion<"l.r s:oz. i;\1i~mu$, fr.lnk(urt ,lnl ~'hi n 
L99'h S_ ,5.06--J f j . Stch t' ,mr:h die r riih/.!f i', k fz t: f c:" F~~ung 

,,' KJ '99 ), S, )9)-) 96, 
.. Si, "< SlOl ki s, in: Reck, und Unrech, (Fn, ,l). S. l [) I. 
s (J'Cfd lt od kckc, Thcodor M .Hln-z. und die!' Vl'r~nr\V ()rnll\g 

d,_, Ö ffcr"l id"eclll l"" KJ '~9~. S. , H- ,)4 (J 4S I.). 
6 Sid l<," :J lH.- h dlC EntgC'gmmg \'On Gü n! L! 1" Fr., nkl'nLt'(<) . Vorn 
Sdn.,,· (.'ig~'n der Öffcntl ich n:c.h der und ihre r VCr.:I r) t \\lo r 

tung. di e ) ('~ bis l."l.,~;I C' tl zu brechen, KJ [99 ... 5 JH- H i ' 

in der Nachkriegszeit umer den Tisch gekehn 

wurden, sondern um das, was von einer wis
senschJfdichen Aufarbeitung der Geschichte 
eines F lches schi icht crwartce werden bnn: 

Offenheit gegenüber allen Faklen und diffe
renzieN'nde Einordnung derselben. Wer dies 

als - illoyalitäl" werten würde, dem gi nge es 
nichl um wirkliches wissenschah liches Arbei

ten' sondern um die Konstruktion eines be

schönigenden Geschichtsbildes, um das Retu
schieren von Geschicllle. 

Stolleis gliedert seinen B~nd in zehn Kapitel, 
die zwar im wesentlichen chronologisch ge

ordnel sind, in sich aber auch ei ne Gliederung 

n~ch sachlichen Gesichtspunklen emhal [en. 
Das Erste Kapitel (~Der I~nge Abschied~) 

stelh dabei eine geisles- und s07.ialgeschichl

liehe Einordnung des Faches zum Zeitpunkt 

des Ausbruchs des Erslen Wehkriegs dar. Es 
war dies eine Zeit, in der dcr A ufbrue h in cl ie 

Industriegesellschah berei ts angel rClen war, 
sich das HonorHiorenparl~mem zum Panei
ensta;>.1 umzubilden im Begnffe war, in der 
auch das Recht sich der neuen Entwicklung 

anzup<\Ssen begann, in der aber di~ politische 
Partizipation der Bürger noch »sehw4ch ent
wickelt« war (S. ,43). "Der Krieg., von SloJleis 

in Kapitel 2 behandeh, braclue eine ungeahnte 
NormenllUl, wobei diese aber h~uptsächlich 

von der Exekutive und nicht der Legislative 

erzeugt wurde. Daruber hinaus vollzog sich 

bei den Ö{fenllichrcchrlern bedingt durch 

(meisl natürliche) Todesfälle ein G eneratio

nenwechsel. Gerhard Anschüu und Heinrich 

Triepcl gehörten mit 5' und \0 Jahren bereits 
zu den Älteren; unter dcn Jüngeren befanden 
sich etWa RudolfSmend (}6) und Carl Sehmiu 
()C). Die große Mehrheit der Sta~lS- und VOI
kerrechrlcr fa nd sich gegen Ende des Krieges 

»in einer F ronrslellung gegen .versailles< lCU

s~mmen" (S.6]). Dennoch wurde das Au{

kommen der parlamenlarischen Demokratie 

von einer "nicht unbedeulende! n] G ru ppe~ 
der SI~atsrechtier begrußt, auch wenn die 
Mehrzahl eher der Monarchie verhaftet blieb, 

Der linke Flügel des polilischen Spektrums

wie auch der extrem nationalistische - war 
unter den Slaa[$[echuern nicht repriisemien 

(5.64)· 
.. Revolulion, Reichsverfassung und Vers ai 1-
le5« (Drilles Kapitel) waren die ßegriUe, unler 

die man die f ruhe Nach kriegsphase subsumie
ren bnn. Swlleis nen nt d i~ Novemberrevolu
tion und VersailIes lraumati,che Erfahrungen, 

die nicht 7.U verarbeiten waren (S.74). Die 
Verabschiedung des monarchischen Prinzips 
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w~r d~n Angehörigen der Beamtenschaft und 
der Reichswehr teilweise nur möglich, indem 
die ~hc Loyalil~1 nunmehr dem Reichspr~si

demen cntgegengebr~cht wurde (5.77). Stoll
eis ",erl ei es als prlgmatisch wohl richlige 

Enrsche.idung, d~ß der ~hc StMIsappar:lI in 

die Republ ik übcrIlonl men wurde , deulel 
~ber an, daß es nach der Konsolidieru ng ver
s~umt wurde, eine entschiedenere de mokr,,

tisch-republikanische Beamlenpolirik zu ver

folgen (5, 79). Unler den her~us ra !;enden 

Sta;llSH'chdern der Übergangszeil ist in emer 

Linie I-Iugo Preuß' zu nennen, der - selbst 
kein Sozialdemokrat - von den S07.ialdemo

kraten ~Is sO:lial engagierter Liberaler und 

dem genossenschaftlichen Denken verpf1 ich
leIer Dcmokr.lI mir der Aus~rbeilung de~ 
Weimarer Verllssungsenl Wu d,~ bel raUI wurde 

(S. 83). Das Ergebnis du Verfassu ngsber.\tun
gen war für Preuß ein Teilerlolg. Der imen

dienen Neugliederung der Landerwaren Ver

lassungshürden entgegengeselzt worden; die 
Reichsverfassung erhi"h aber eine insgesaml 
unirarische Richtung. Die Inslallierung eines 

plebiszit;ir legitimienen Reichspräsidenlen 

entsprach niche nurden damaligen Gewalten
t~i1ungsvors ldl\lngen, sondern war auch Aus

druck eines Mißtrauens gegenüber den politi

schen P~rteien (5.85). SlOllcis' Gesamlbeur

tei lu ng der Weimarer Rcichs\'erfassung 
(\VRV) entspricht der künlich ~uch von ehri

stoph Gusy' vorgenommenen: Trotz ihrer 
Konstruktionsschwäche wäre die Verf3ssung 

lebensfahig gewesen, wen n der Basiskonsens 
in der Gesellschaft vorhanden gewesen wäre 

(5,86), Nach Stolleis' Feststellung wurde die 
WRV von Sta~lsrec htsl ehre und Rechlspre

chung ~nahe:lu au~nahmslos« als - im re<hls

technischen Sinne gühig ~kzeptie(( (S. 9) )' 
Das heißt aber niehl, dal1 sie auch als legitim 

anerkannl wurde. Mit dem Aufkomnlen des 

Neuhegelianismus und der Suche nach einer 
malerilIen Staalstheorie, die sich in der »gei

sleswissenschaftlichen Mel hode~ manife
stieree, wurde die Verfassung zunehmend als 
mir der Idee der Gerecht igkeit niehl in Ein

klang stehend dargcslelJt (S, 94). Allerdings 
dürfte hier eine Differen7.ierung angebracht 
erscheinen. Nichl alle, die der Verfassung re

servier! gegenüberstanden, sahen die Idee der 
Gerechtigkeit al s d er gesamlcn Verlassung 

7 Z u dit'~m :\.us nc\l C'T"Cr ZeLl Detl d L.:-hrl L'rt . V~rfa.s$U1\g!i 
demokratie il.l s Bürg,c{gcnosscnsch,lft . PoJicischC$l)cnkcn. 
Ö ((entli, ht',s Reche und GC5ch ichr:sdcUl ufigen bd J-rugo 
Pf\~u ß - Beiträge z \Jr dcmokr~l~:s.chl·n Inn iwtlonenlehfc 
in Deut.$chlaml B1den-B-ldtn 1998'. 

S Chnuoph Gusy. Die We imve( Rc:Lchsv erf",s.,s ung, Tübi n
g<n ' ??7. in , be" S, j66 r, 

zuwider ~n . Ein Großteil der Staalsrechts!eh
rer versuchle lediglich, ihre Vorslellungen von 

Gerechtigkeil der Verfassung unterzulegen.9 

Trotz einer Vielzahl von in rascher Folge er
scheinenden Kommenticrungen der WRV 

war Gerhard Anschülz' bis zum J.hre 1933 
in /4 Aunagcn erscheinende D~rstellung'O 

eindeuug ftihrend. Anschütz w~r, wie sein 

Heidelberger Kollege R.idlJrd TI,oma, über
zeugter Demokrat und Republikaner. Be.ide 

zus~mmen gaben cl"s zweibändige ~Hand
buch des Deutschen SI.al srechIS." heraus, 

das aberersl erschien, als die parlamentarische 

bereits von der Pr:isidialdemokralie abgelöst 

war, Wie das von Hans earl Nipperdey her
ausgegebene dreibändige Werk über die 
. Grundrechte und Grundpf1 ichl en der 
Reichsverfassung«" hallcn beide Werke da

her kaum unmille!bare WIrkung, sondern cr

h"lten ihre Bedeutung vor a!Jem als Archivic

rung der Grund - und St.a~t S rec hlslheorie der 

Weimarer Zeil (5.99) ' In beiden Wcrken fehl
len jedoch die konservativen Berliner Staats
rechtslehrer Ericn Kaufmann, Triepel und 

Smend als Autoren, in NipperJcys Werk zu
dem Schmil! und Hans Kelsen, im Handbuch 

H ermann H eller (5.98-100), so daß trotz der 

Vielzahl der AUloren nichl das gesamlc Spek

trum Weimars abgedeckt WM. 

Slolleis idenlifiziert wesendiche Punkte der 

Vertassungsinlerpretation in Wcimar, von de
nen auf einige eingegangen werden solL All 

gemein war das Ringen um die ~Einheil des 
Staates., wobei der Autor fes lSlcllt, daß sich 
h.ier auch Anlipoden wie Schmiu und Heller 

in der FrageSlellung kaum l.Inlcrschieden. 

Selbst Kelsen war für Stolleis auf seine ~thco
retisch diamelral cntgegengeselztc. Weise 

auf der Suche nach dieser Einheir (5. I o~). 

Dies scheinl mir indes eine sehr grobe und 
wenig auss~gekr.iftige Beschreibung, War 
doc h Jas wohl Enlscheidende in der Weim a

rer Verf:assungsdiskussion, wie diese Einheit 
gewonnen werden solhe bzw. worin sie be

sland. Gab es eine vorgefundene Einheil, wie 
vOr allem von den Venretern einer m~terialcn 

Staatstheorie behaupret, oder ergab sich. die 
Staalswillcllsbildung eher alls einem demo
krat.isehen Prozeß mit mehr oder weniger 

9 Si"hr /i' rw;t d:lS Rett r.u [ ,-ich K:1ufm ,UH'lS .n]f der S"1.11S

fC"chtslehrc.r('j,gul1 g l.9l 6 in MÜfl st(,f., Dit Gleichheit vOr 
dl!" nl Gesclz im Si nne deS An.. \c? der Rcich:svtri.,sSUr'lS, 
VVDS,RL ß<j,) (19'7), S, 1-40 (in.boo_ S. ! o), 

10 Gtrh.ud Anschüt l-, Die Vcrfusung des Dcuo;:,hen Rc i
C.h t"5 \.'om lT.Augu st 1915).. I.A\.Jfhge~ ßui' n 1')11 ; 

' 4' Aun'ge '9)) (Na,hu""k ".I,n 1987)· 
I J B:md I , Tübinge n 19)0; ß;tod 1, T9jl. 

f~ Rcr!;n 1919{f. 
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materialen Komponclllen?" P~rlamenlarjs

mus und Paneienst~at, zumindest in dieser 
Verbindung, waren bei den meisten Weima

rer Publizisten eher negati" besetzt, auch 
wenn es eine Reihe von Stimmen g ... b, die 

die Unverzichtbarkeit der Parteien im mo

dernen Staat bcrontcn (Preuß, F riedrich 
Naumann, Ma..~ Weber, Roben Michels)_ 
Dazu mochte der Rezensem abcr trotz deuc
!icher antiliber.ler und vieler ~mbivalcmer 

Elemente in seinem Denken ausdrücklich 
allch Gerhard Leibholz rechncn." Stolleis 
sieht die von Leibholz konstatierte Un

"ereinb2rkeit von repräsentativer und partei

enstaadicher Demokratie (S. t 05) und sei
nen "platonischen. Reprilsem':Hionsbegriff 
(5. lOS) als Zeichen einer Aversion gegen 
den p~rreiensl~:ulic.hen Parlamentarismlls_ 

Diese Sichtwe;se kollidiert aber m;t der 

von Leibholz bis in die Endphase der Wei

marer Demokratie aufrecht erhalcenen 
These, d2ß der Parteienstaat praktikabel sei 
und daß die Parteien nichl verzichlbar seien. 

Insofern untcrscheidet sich Leibholz gerade 

"on seinen konservativen Lehrern Tricpel 

und Smend, mit denen er methodologisch 
weitgehend übereinstimmte.'! Dagegen 

scheint mir Stolleis' spätere Krilik an Leib

holz' Repräsenrationsmodell, besonders an 

seiner phänomenologischen Melhode, mit 

der er den aucokn.tiscnen Kräften entgegen

gekommen wH (S. '981.), gcrechtfenigt. 
Hinsichtlich der Grundrechtsinrcrprctation 

in Weimar sieht Srolleis drei unterschiedliche 
Tendenzen. Zum einen wurden Grundrechte 

indi"idualistisch, sprich freihcitsverbLirgend, 

gedeutet, zum zwei Icn konservativ zur Ver
teidigung des status quo, 7,um drillen als poli
tische Waffe gegen das Parlament (S. I I I), wo

bei mir allerdings die letzteren zwei Positio
nen weitgehend kongruent erscheinen . Als 

Schnillpunkt zwischen Staatsrecht und Poli
tik und gleichzeitig als -Markstcin« für d~n 

I) SIt:ht ~IWl t'etC'r c_ CllJwdl. ropul~r SO\"l' rclgmy l1ld 
thc..' Cn.is o.f G~rm~n C OTlHiHHion.aJ L1\V ThC' Theory 
lnd PrJ~!;'C of I\(tcimar Constltutian.llism . Durh,1m und: 
Landon. 1997. J~r diele Frag!! 1-um y.tn tnlcn Tt-J l:'mi! 
,ciflC'r Untcr~uchung. der Wcimut'1' Vc:rh.:5sungS:l heoric 
m:tcht. und D.wid Dyl.cn n.ua, Lcg.llilY J.nd Legttim,lcy. 
c..,rl Schmilt, H,"l n~ Kcls-cn und H CJln:l nn HeUer ;n \V'ci
m,lf. O )(ford 199 i. der die Problem:1tik Jts S t :.laUVi:'-, 

~i r.dn is.$('.s~wi !j c h (, JL Rccht1l-po.sil i\'ismus und Dai$'aon is
mm -.\.0 H:md der drei VO n ihm bth lndclten AUTOrl!"n 

herauurbci(ct. 
!" Slent Ul d~l\ Ambiv.lenun bei Leibholz M1Infrcd 1-1. 

\V,eg;mdt, Zwis("hcn 3, nti ljber~ lcn und J ii' nlokr;1,rischen 
VC) ... ~tcllung~n, G, rh.1fd Le.ibholz ~ n der Wt~ im;J..IW Rcp\'
blik, in: Chri""ph Gusy (Hrs~.). Oemokn ,;",hes Deo· 
kc-n in der \'Vcim.ly(r Republik. BJ.den-ßadcn (im E rl~hC'j

nc.n). 
1 S Sii."he im l inulncil cbend", 

Unterg3ng der Republik sieht der Autor d.as 
Preußenschbguneil " , mit dem der Staatsge
richtshof den Sta;mstreich der Reichsregie

rung gegen Preußen vom 10.Jllli 19}Z trotz 
des ~schcinbar vermillclnde[n} Urtcil[sl" de 
facto legitimierte (S. (11). Allerdings ordne

ten sich die Fronten hier nach polit;schen lind 

nichl nach wissenschaftlichen GesichlSpunk
Icn (S. IU)." 
In seinem Vierten K~pi[el widmet sich Srollcis 
dem ~ Landesverfassungs- und Verw'llrungs

recht« zur Weimarer Zeit., wobei der Schwer
punkt notwendigerw",sc auf Preußen liegt. 

Ein eigenes Kapitel besch~ft.igt sich mit ÖSler

reich, den n Deutschland und Österreich miis
sen nach Meinung StolJcjs' in der Zeit von 

19 q bis t945 wisscnschaftsgcschiehdich ~u
sammen gesehen werden. "Methodenstreit 
und Slaatskrise. werden vom Autor zu Recht 

ab gesondenes (fünftes) Kapitel behandelt. 
Slolleis beginnt seine Diskussion des M.etho

den- Ilnd Richtungsstreices, den er als eine 
pGe.neraldiskussion Ilm den Standon des Fa

ches in eincrn politisch aufgewü hhen Jah r

~ehnt. wertet, bei dem den Teilnehmern be
wußt WH, daß es um die Ellistenz der Repu

blik ging (S. t5 5), mil einem Vorbehalt. Zu oie 
werde die Weimarer Diskussion - und, so 

soHte man crganzen, die Weimarer Geschichte 

insgesamt - nur vor dem Hintergrund des 
Nationnlsozialismus gesehen. Dies sei aber 

veriehlt. Die Wcimuer Zeit war keine ~Ein

b~hnslraße., die norwendig in den National

so:tialismus führen mußte. Die g~istigen Aus
cinanderset71lngen wurden vielmehr "vor ei

nem offenen Horizont« geführt, "an dem 
(noch) nicht der Flammenschein des Holo

CAUSt erschien « (S. 153)- Dies hält aber nicht 
davon ab, wie der AUlor bemerkt, die Diskri
minierong jüdischer Öffcntlichrcchtler zu 
konstatieren, d ie ihr Ordinariat erSI nach 

überlangen W~rtezeiten erhogen konnten. 
Die Benachteiligung erfolgte meisl nicht of

fen . Stolleis erwähnt am Rande, daß Edgar 
Loehnings Berufung nach Halle entgegenge

halten wurde, daß ein gelaufter Jude ungeeig-

16 Stehe Preusstn ~on ( rol Reich vor dem Sf.rl :usgeri..::htshof. 
$!(' r\ogrammberid n der Verh;mdlungen vor dem S(;\~ (:s-

gcrichl~hof iJl Leipzig vom 10. bis 1.4. und vom J7. Oklo
ber J9.P. Tkdin !9.U tN.;!chdrutk Gra.:Jhüncn im '[·HJnUS 

1976). 
I i Die eigentlich if\{ (:rc5S;ltltt~ Fr<,sc ist. ob (';s '-'om Sl.Utl&<: .. 

ri~h(shoi 1 11( Grund des VCff1!.SSUr1gSt e-ch t $ c tW.lr1CT wer· 
den konnt~, d CIl politisch du rchsichtigen A bsichtC"n der 
Rejc.hsre gil~runß jt.tis tis-c h ~ntg.eseI1 Llltfclcn. Unter
~'(: ,hj ('dJ idll' Ansichtt"o hi"rlU vtft rettn 1.. ß, C.·ddwdl 
(Fn. l J), S. 161 (J'~ci n). u.nd David DY7.~nh .\\L.$, Leg-.ll 
Th ro ry in the College oi We-im.ar: ContCm pOT.uy L"$' 
son:!\\ Am(:T,jc~n Polit i, .. 1 S, iencc Re"iew, ßd. 91 ( 199i). 
S, I! I - f l4 (ji\. Hd l('rs- i \f).;C fI'1CI1l:uion fOlg(·nd). 
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net sei, das Kirchenrecht Zll verrreten (S. t S 3 
Fn, 1).'·' 
Angesichts der Tatsac.he, daß die demokr..
tisch gesinnten StMtsrechlslehrer in der Regel 
Pos;riv;strn waren, wird nur zu olr vergessen, 
da.ß auch viele rechtsgerichtete P,of('ssoren 

methodisch Positivisten waren (Srolleis nennt 

HeHril z, freiherr Marschall von Bieberstein 
und Freiherr von freytagh-Loril\ghoven). 
Vom normalen Positivismus der Weim;trH 

Zeit war die von Kelsen angerührce "\\'liener 
Schule- ,u unterscheiden, in der sich beson

ders Gelehrte iüdischer Herkunfr mit liberal
demokratischer Gesinnung zusammenfan
den. ihr Hauptanliegen w3r eine - von ~ußer

iuristischen Wenungcn unterschiedene - Wis

sensch~f1ljchkeit (S. r67). Die Gegner dieses 
auch relativistischen Rechtspositivismus 
wollten dagegen ihre \Xlenvorstcllungen in 

die Methodik einbringen, insistierten dabei 

aber gleichfalls auf den Anspruch von Wissen
sch~ftlichkcit (5. (70). Eine inreress~nte Ob· 
servation seicens SroUeis' isr , daß anripositivi
st;sch ~usgerichtcte Schriften oft Unt~rritel 

wic ~Einc stJatsrechtliche und politische Stu

die« trugen oder sich mit dem Auribm -hi
swrisch-dogmatisch. schmückten (S. t7 r). 
Ocr Autor weist auch auf den unterschiedli

ehen Grad der Politisierung d iescr A moren 

hin. Bei einigen (Triepe!) wurde sie durch 

~fachliche Gewissenhaftigkeit und persönli
ches Ethos in Babnee g~ha1ren«, bei anderen 
(Koellremher) blieb von der Dogmatik 

seI. ließlieh niche mehr viel übrig (S. 173). Viel
bch seien protesumische Bindungen aUS

schlaggebend für die Hinwcndung zur gei

steswissenschaftlichen Mcthode gewesen, 
wobei SlOlleis als Exponemen Rudolf Smcnd 
erwahnt., dessen Buch " Verfassung und Ver

fassungsrecht.,'9 mit dem er seine lntegra

[ionslehre inauguriene, von vielen als eine 

die Weimarer Verfassung dclcgitimierende 

Kampfschrift verstandrn wurde (5. 175). Als 

18 O ffcllb.u W il r dieS" ein s.d ~ufig(' 1'" Vorbch:4t\ gtgL'nübcr der 
Berufung j(idisdntän.m igel' 61fenllic.h ('((:h,lcr~ Ähnlich 
\1,"te Loehniug (' Tg i n~ e~ Gr rh:HJ l..-t .. ibholz. dt.'$scn Bc-ru
fung nach Göuing('n \.'Q n der F,~kultätsm ('nrheh gleich. 
utlge Bedenken C'n t geg~ns('br-,\,-h! wurden. die' .. ber vOm 

pl"!:ußlscht·n Wi$$cn~d1.\hsm in i ~ t c( /\ dolf Grimme bri
~('ite gcschobtn wurden. D".,ß c..s siCh um e:il1cn bloßen 
(,l rlt istm;(isch motivierten) VorwOlnd hol nddtc, "rird b('"
,ond<'r$- d('utHch an derT.lnachf>, daß l eibholz blld I\:lch 
~ cjn.cr UCNfung kin:hcnrcchtl iche Vorlesungen h,tltl."o 
sollte, $ ( h(' M.lnired f-L Wicgandr. Dcr Weg Ge:rh;\rd 
Leibhol. in d;< [",;&r., ioo . KJ ' 99\. S.~7g-H' 
( ... s) t.). wj('Jer ;1bg~ruck{ in: Rc~:bkt; on Kritisch<' ]u.u ;z. 
(Hrsg.). Oi e jiidische Auf. rbci.ung d", Unm.h"·S ... ,,, 
B,Jen-ß,d.n '998, S. 47-.ß6 (j4-j6). 

19 Mündl.cf\ und Leipzig 1915, wiedcr ab g.edruc.kt in: dcrS' .• 
St~,usr('(htlj("h c: Abh;mdJuni) C'n, J . AvIl .lge, Her];n ] 994. 
S_ tJ9'""176_ 

zweiter wichtiger Anripositivist ist Carl 

Schmile zu nennen, der zu einseitigen Zuspit
:r.ungen neigte, und zwar sowohl aus melho
disehen Gründen wie -aus der Lus! des Intel

lelltuellert am Spiel nlit An.tithesen. (S. t So). 

SlOlIeis erwähnt SchmillS .mannigfach nrich

ge-wiescne(nl, bis '9B allerdings eher laten
te!n) Antisemiusmus«.'o Sch.miu habe sich 

zwu erst im M~rLl April t933 für den volki
schen FührerSlaat entschieden, aber dann 

"Olit dem Eifer des Konvcr!ite(nJ " das gelan, 
von dem er i mG runde ahnte, daß ('s falsch w ~r 
(S. ,SoL). Als driucn wichtigen Antipositivi

sten nennt Stol\ei~ Herm~nn He!ler, der als 
Sozialdcmokr:\1 am heftigsten gegen dcn so
zialdemokratischen Positivisten Hans Keisen 

polemisiene (S. ,83)·" Anders als für Kelsen 

war für Heller der Seaat kein Normengebilde, 
sondern Teil der menschlic hen Kullur." 
Kristallisalionspunkt für die Richtungsdc

balle waren die Tagungen der Staatsrechr:slch

rcrvercinigung von 1922-1932. Besonders dir 

Tagung in Münster '916, auf der sich Kauf
mann und Nawiasky als Referenten zum 

nlcma .Glcichheitssatz" gegenüberstanden 
und den narurreehdiehcn bzw. positivisti 
schen Ansatz venraten, und die Wiener Ta

gung von , 928 zu m Thema • Verfassungsge

richrsbarkeit", ~uf der Triepel und Kclsert ent

gegengcrichtcle Rder:ae hielten, set%ten im 
Methodenstrei! Akzente. Stolleis bemerkt, 
daß die Staatsrechtslehre der frühen Bundes
republik dem Positivismus die Schuld an der 

nation~lsozialistischen RechLSperversion gab 
und d('n "gu(rn« Anripositivismus in Form 

der Smend'schen Integrationslehre -bruch
los- fonsetzte, wobei die Tatsache, daß die 
Nationalsozialisten enlschiedenc Anripositi

vislen waren, als »bedauerliche Fehlentwick
lung. übergangen wurde (S. 100). 

In Kapitel 6 behandelt der Autor 0 Verwal

rungsrcchlslchrc und Verwaltungslehre" in 

der Weimarer Republik. Die Verwaltungs
rechtslehre verharnt im wesentlichen noch 

JO SicS,C' duu jet<!:t H.Olrf,;).d Gro~s., Cu" Schmin: und dit.· 
Judt-n. Fr:lnkfun 3m ~h.j n ! OOO_ 

" N, eh Au, .. gc .Ieines ßiogr>phenRudQlf AI.d.ir Me •• 11. 
H:m Kdsen. Ltbcn und WerK. Wil."n ;969. S. H. W~( 
K~lst'n .1.lIerdings kein P., ncim iq; li"d, 'Zum ,·inen weil cr 
di(: pO}i1i ~'(' h(' Th('oric: des M.trxismus :lblchnrc, :ZUIll .\.0-

Jcun wt il n;a,ch scina MC'iTH.ll'lg elf! .• \bdemi ,: her lehrer 
.\u.s:(;ründcn der notwt'ndigen Unabä naigkcit sich kci n~r 
Panei .. n.schließen JoH(~ . 

7 ~ Zu den Unterschieden l.\\'isch(,· n Kclsen und I-Ieller rCIZ! 

D,vid Oy~e"h,uj, Th. Gorgon He,d of Powo" Helle< 
.'I nd Kclsen on Ihc Rute: of l..aw. in: Petcr C. Caldwelll 
\'Vill i:lnl E. Scheuerml.n (Hrsg.), Prom libt'r<1.1 Dcmo
cr;lC ]" co r;\scis.m, Lt."g~1 ~nJ PoJ f[i"~1 J Thauj;;h( in rhC' 
~'C' i mil r Rcpubl ic. BOSlonl lcidcn/Köln 10001 S. lo--oi6. 
~;eht auch. du~_. L~"jl j r y .1nd Lc-gjlim3(,y {FIL q}_ 
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in d~n spätkons(irulionellcn Vorstellungen, 

indem sie weiterhin rechl begriHsmäßig kon
struierre. So konmen unbcstimm(c Rechtsbe
griffe von der Justiz. überpriift werden, wäh
rend vcrw~ltungsmä.ßiges Ermes.en nur ~uf 

gravierende Ermessensfehler hin untersucht 

werden konnte (S.l J J). Den Grondrechten 
kam hintcr den subjektiv-öffentlichen Rech

ten noch keine wirkliche eigene Bedeutung zu 

(S. 2 J s) . Allerdings wurde dJS besondere Ver
w~ltungsrecht, letz.tlich bedingt durch die so
zi31c und industrielleE nrwicldung, wesenliich 
differenzierter. Stolle is weisr hier vor allem auf 
das Sozi31-, Steuer-, WirtSchafts- und Arbeits

recht hin. Im Kommunalrccht wurdc eine be

reit.> zu Kriegs7.eiten erfolgte Vermehrung von 

Aufgaben bei paralleler Miuelverknappung 
registrien (S.l3.\). Was dif Verwaltungs
reehtslchrbücher angeht, war der Sch~tcen 
Quo M~yers weiter spürbar. Während der 
Schweizer Frir2.Fleincr~berdurehaus Diuanz 

zu M2yer deurlieh werden ließ (S. 237), WH 

Walter Jellinek MayersRichlung ~zUlicfst ver
bunden~ (S.23,9). In der Verwaltungslehre 
wurde zunehmend deutlich, daß rein hoheit

liche Eingriffsverwaltung den akrucllen Pro
blemen nicht mehr gerecht wurde (5. 241). 

Kapitel 7 bis tO des Bandes befassen sich 

schließlich mit dem öffentlichen Recht im Na

tionalsozialismus. Das Einführungskapitel 

(-Staats- und Verwalrungslehre nach der 
Machtübergabe.) behandelt zuniichst die 

Gleichschaltung der Disziplin in den An
fangsjahren des. Drit ten Reiches". I nreressant 

ist, daß Srolleis von "MaehtÜbergabc« und 

nicht - wie SOnSt üblich - von ~Machtliber
nah me- spricht, obwohl er selbst der Ein
schätzung Anschütz' l.uzu~t;mmen scheint, 

daß .die Machtergreifung . . . eine Revolution 
WH«. Auf der anderen Seite nennt der Ver

fasser die Illusion weiter Teile der Beamren
und Richtef$Ch<tf I, daß sich das neue Regiment 

als . natiomler ReclllSstaat« st2bilisieren 

werde, die .elllscheidende Voraussctzu1lg" 
für de.ren Koopcntionsbereitschaft (5.146 f.). 
Diese IJIusion wurde von vielen sich als un

politisch <tnsehendenJuristen bei Ignorierung 
der Realirii( ~ufrechrcrhahcn. Wer ptrsonlich 
ke.ine kriminellen oder .unanständigen. 

Handlungen beging, konnte sich so nach 

'941 ein gutes Gewissen einreden (S . l47)· 

StoJleis liefert mit Blick auf Wissenschafder, 
die den N~tionalsozialismus als .rechtsleeren 

Raum- (Knul W. Nörr) .überspringen« 

möchten, eine differenzierende Erklärung. 
was bei der (notwendigen) Behandlung dieser 

Zeit bed~chc werden sollte: .. Die \'(fjsseo

schaftsgeschichtc des öffentlichen Rechts ... 
muß die innere Verfassung der Akteure be
riicksichtigen und VM allem die Texte nicht so 

lesen, als häuen ihre Vcrfasser gewußt oder 
vorhergesehen, was heure zu wissen leicht ist. 

Dieser Fehler ist oft gem~cht worden, zum;).l 
in aufklärerischer und/oder anklägerischer 

Absicht. ' . . Ziel ist . . . nicht die Zuweisung 
individuellcroder kollektiver Schuld, sondern 

die historische Analyse. An~IYlisehcs Verste
hen schließt die ml>rali~che Frage nicht aus, ja 
kann sie sogar verschärfen, etwa wenn klar 

wird, wie eng vcrschwisterT Schreiben und 
Tun sein können. Aber die mor~Jische Bewer

tung sollte analytisch getrennt werden von 

Jem primären Interesse, die Komplexität 
des Zus~mmcnwirkens individueller und 
überindividueller Faktoren beim Schreiben 
als einer ,gesellschaftlichen Konstruktion 

von Wirklichkeit, zu durchschauen. Ger3.dc 

unter den Bedingungen dieser Dikr:o.tur läßt 

sich moddlhaft studieren, wie die uaditio
nelle juristische Dogmatik verformt und 

durch eine ergebnisorientierte Vulgarjuri
sprudenz entwenet W1Jrde, wic sich wissen

schaftliche Netzwerke veriinderten und wie 

sich die individuelle Verarbeitung der Realitäc 

unter äußerem und innerem Druck ver

formte .• (S. 148). Mit dieser Erklärung knüpft 
Stollcis nicht nur Jn bereits existierende An

SatZe an (elwa Bemd Rüthers, der von ihm 
auch zitiert wird). Er weist auch den Weg in 

eine Hiscorisicrung des Nationalsozialismus, 

über die geläufigcn Posiüonen Ignorierung/ 

Apologie , bloße Ankbge UJld auch uber die 
hiscorisch wenig fruchtbare Registrierung der 
. Einmal igkeit .. der Ereignisse hinausweise. 

StoJleis schilde" die Ausgangslage an den ju
ristischen Fakuhiiten im 50mmersemestcr 

193). Bis dahin lutte es unter den Öffenrlich
rechtlern nur wenige offene Nationalsoziali
sten (Quo Koellreuther, Gustav Adolf Walz, 

Paul Ril!erbusch) und ein pau deutlich 
rechts3utoriräre Professoren (H~ns Gerber, 

Edgar Tacarin-Tarnheyden) gegeben, zu de
nen sich dann ~ber ras~h ~nJere Ant;parla

mentaristcn (notabene Schmitc, Ernst Rudol! 
Huber, Ernst Forsthoff) hinzugesellten. Bei 
einigen wurde ihr früher rechtsradik~ler Eifer 
nach dem Kriege wieder vergessen, wje ctWa 
bei F riedrich LeJll, der später ~ls Li berab 

charakterisiert wurJe, obwohl er die Nazis 

bereics vor [933 in einer Kampagne gegen 
Hans Nawiasky unterSlützt halle (S. 2 SO 0. 
Sehr lesenswert ist die Vertreibungs- und Um-
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beset2ungsgeschichte im offenrlichen Rechl 
an deo einzelnen Hochschulen. Fast überall 
wurden n.ch und nach Regimeanhänger in 
Position gebracht (z. B. Schmiu in Berlin. 
Wahr. in Breslau, Maunz in Freiburg. Günrer 

Küchenhoff in G reifswald. Carl Bilfinger in 

Halle, Ulrich Scheuner in Jena. Huber und 
Rinerbusch in Kiel, Forsthoff in Königsberg 
und sp~ter in Heidelberg, Gerber in Leipzig). 

Nach der Verabschiedung des Gesetz.es zur 
Wiederherstellung des Bcrllfsbeamtenlums 
verbliebene jüd ischstäml11ige und politisch 

• unzuverlässige. Professoren wurden meist 

entweder entlassen (:I.. B. Herben Kraus in 
G6ttingen) oder gaben von selbst (Leibholz 

in GÖningcn. Waher Jcllinek in Heiddberg, 
Wahher Schücking in Kiel. Hans Jacobi und 
Willibah Apdt in Leipzig) ihr Amt auf. Nur 

wenige demokratische H ochschullehrer WUr
den nicht gesch~ßt (etwa 'r1loma in Bonn und 

Rudolf Laun in Hamburg). Genauso wie 
$toll"is sich nicht scheut, nationalsozialistisch 

denkende und schreibendc Professoren beim 
Namen zu nennen, zeigt er jedoch auf, wie 

sich man~hc wieder vom N·~tion"lso7.iaIi5mus 

abwandten (Ernst Friesenhahn), einige Fakul

taren dem NS·Einßuß widerstanden (z. B. 

weitgehend Münster. zum Teil auch Freibu,"%) 
oder andere Professoren besser waren als ihr 

(spälerer) Ruf (z. B. Forsthoff, den cr gegen 
den Vorwurf des Rassismus in Schutz nimmt). 

Die juristischen Zeitschriften ",mdcn gleich
geschaltct- ~Ilen voran die DeutscheJurisren. 

Zeitung unter Cul SChIlliII. Jüdisch5Lämmige 
Personen wurden von den Titclbl.ütern ge

strichen (elwa P3ul L3band in der Ztilschrift 
für die gesam tC SaarsrechtswissenschaJI), und 
Konservat ive zogen sich allmähl ich aus der 

Herausgeb.:rschaft 7.urück (1. . B, Triepcl und 

Smend). Die Vereinigung der Deutschen 

Stntsrechtslehrer, deren Aklivitäten seit 

dem Machtantriu geruht hatten und deren 
Vorstandsmitglied Triepel sich gegen eine Ein

vernahmung oder A u(lö~ung gewendet hatte, 

wurde t938 auch formel! ~ufge!ös! (S.311-
)14). Wer d iese Beschreibung des Gleich
schahungsprozcsses im öffentlichen Recht 

lieSI. der wäre eigentlich interessiert, wic es 

in den J llderen iuristischen Teilgebieten aus
sah. G erade an dieser Stelle ist die paniel!e 
Bctrachtung der Geschichte des öffentlichen 
Rechts d.her etwas unbeiriedigend. Lurn.1 

nicht deutlich wird. ob und wie sich diese 

Disziplin von den anderen untcrschied. 
Materiellrechtl ich bezeichnet StOIleis in sei
nem 8. Kapitel die erste Ph~se während des 

Nationalsozialismus als »Zerstörung und 

Selbstzerstörung des Faches<. Der effektiven 
Beseitigung der WRV durch die Reichsrags
brandverordnung und das Ermächtigungsge

setz folgte die Enrformalisierung des Enr

scheidungsprozesses, 50 daß am Ende Wil· 

lensäußerungen des Führers Reclmqualität 

beigemessen wurde. Als Quasi-Verfassung 
diente eine »ungeschriebcnt politische 

Grundordnung des Reiches« . Wichtige Ge· 
setze wurden als Beleg für ein dahinter Stc
hendes Ges~mlSyStem gesehen (Huber) 

(5. 3 I 7). (Vielleicht sollte man aber festhahcn • 
daß auch die rechtsstut!iche Nachkriegsver

f2Ssungs;urisprudenz immer wieder zu einem 
ähnlichen induktiven Verfahren neigte. wie 
etwa bei d er HerleilUng des .Prinzips der 
streitbaren Demokr.tie- .) Die na~h der 

Machtübernahme schreibenden Autoren er
kannten den Bedeulungsverlust ihrer Diszi

plin zunächst meist nicht und gl.ubten g~r. sie 
könnten mit ihren Schriften die Entwicklung 

milgesralren, und befanden sich anfangs ge

radew im nSchöpfungsrausch « (5 . .> J 9 f.). Es 
gab jedoch deutliche Unterschiede zwischen 

iüngeren Autoren, die einen völligen Neube· 
ginn sahen, und ~lteren. die ZW3r einen Bruch 

mit der WRV erkannten, aber sich bemühten. 

das Neue mit herkömmlicher Begrifflichkeil 

zu fassen. Eine Reihe älterer ÖHentlichrecht

ler verstummeen; andere wandlen sich Spe· 
zialgcbict.en zu. Unter denjenigen, die sich 

in den Dienst des neuen Staats stellten, gab 

es rnoder~te VeTl rerer (Ulrich Scheuner). 
Protagonisten (Schmiu, Koellrrurher. Huber, 

Joh~nnes Heckel. Maunz. Rillerbusch und 
\\'lalz) und mit diesen konku rrierende rei ne 
.Par1cijuristen. (z. B. Rcinbrd Hohn, Wer· 

ner Best, Hans Fr3nk, Roland Freislcr). Tm 

Mittelpunkt stand in den ersten Jahren Carl 
Schmill, der die Fähigkeit mit sich brachte. 

»rascher als andere das adlpt.ionsfähige Stich

won~ zU formulieren, etwa mit seinem Buch 

, Slaat. Bewcgu.ng, Volk" (!934), ohne sich um 
Prazisierung oder Realisierung 7.U kümm.:rn 
(S. 32) f.) . InnerpHteiliche Streitigkeiten und 

Intrigen enLSpallntCn sich zwischen Schmitt, 
Koellreuthcr und Höhn um den Begriff der 
juristischen St33tsperson und der Gemein

schaft. Die Au()ösung des SlaatsbegriH.:s zu
gunstcn der Gemeinschaft haue sich Höhn 
auf die Fahne geschrieben, doch sließ er damit 
auf erheblichen Widerst~nd der . TraditioM
listen« ulller den Rcgimejunstcn (neben 
Schmin :luch Maunz und Huber) (S. 316 ff.). 

Ähnli~he Auseinandersetzungen ergaben sich 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-4-642
Generiert durch IP '18.226.214.218', am 29.04.2024, 03:35:59.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-4-642


um den Begri[{ (Ies »:Rechtsstaates". Entgebcn 
den Wünschen der Pane; nahm das Regime 

zunächst auf Beamten- und Richtersch</.ft 
Rücksicht und gebrauchte die I'ormel vom 
-Nationalen Rechtssra;u« (S. 331). Allc:rdings 
war dies ein zur Be.ruhigung gedachtes Lip

penbekenntnis. In der Substanz blieb von der 

Rechrsförmigkejl kaum e('.vas übrig. 
Auch die Lehrbüche r hmen sich anzupassen, 
wobei dies angesichts der Unstetigkeit des 
Kurses ein diHiziles Unterfangen wu. Auto
ren konnten entweder ihre Vergangenheit 
>triumphierend vorweisen . oder mußten sie 

,.schamhaft verbergen. . Den silU:nionsge

bundenen Aktionen des Regimes und den Ta· 
ten des Führers mußte ein Plan unterlegt wer

den, ohne ihnen vorzugreifen (S.343). Der 
AUtor erwählll das Lchrbuch Koellrculhers, 

dem t9'>3 noch die Mtion~le, ;lutoritar ge
führte, aber weiler rech~förrnig h.1ndclnde 

Volksgemeinschaft vorschwebte. Diese Ba
bnce .zwischen Tr~ditionalismus und aUlori

t:ir-revolutionarem Gestus" war schwer zu 
halten und (ühne zu einer -allmähliche[n] 

innerernJ Dist3n2ierung- vom Nationalsozia

lismus, die, so formulieIl es Stolleis, Kocllreu
lher nach 1945 -zu der naclllr:iglich schwer 
n~c1wollzichbarcn AUlosuggcslion« verhalf, 

er sei in W~hrheit ein Regimegegner gewesen 

(S. 347). Als eigentliches Hauptwerk im Be
reich des Sla:1.l5recht~ hat jedoch Ernst Rudolf 

Hubers» Verfassung .'J zu gelten. Mil einer 

rechtshegdianischen Grundausrichtung ver
sehen, lieferte es eine völkische VerlHsungs
lehre, eine positivrccllliiehe Begrundung für 

die Ausgrenzung fremdvolkischer Minder
heiten und d:!.s absolute führerpnnzip und 

betonte die Pflichten ordnung, in der es keine 

Grundreclue gab. Huber gelang es miHeis 
seiner sprachlichen Gabe, die Widerspruche 
im System 2u verhüllen und den Anschein der 

Ordnung ~uf recht zuc(hahen, die . Schauseite 

des Regimes" zu präsentieren. E r identifi

ziene sich zweifellos mit dem Regime, ließ 
aber dennoch, etwa in .seholastisch feinge

sponnenen Begriffsunterscheidungen", Di
st~nzierungen von der SS anklingen, aller

dings, wie Stolleis bemerkt, "vor allem im 

prinzipiellen Bereich (5. l4S f., Hervorhebung 
M. H. W.). Wenn man den AUlor rechl ver

steht., soll das wohl besagen, daß Huber 
zwar eine andne Theorie haue, daß er aber 

die Maßnahmen des Regimes i'n Einzelnen 

nichl beanstandete. 

J} Holmbu rg 19H: l , A\Jn:lf,C', Vc:ri;t,~"'Unb dt;s GroRdrul
,ct\("n Reiches. H~mburg 19 J9. 

Das vorletzte, 9. Kapitel des B~ndes befaßt 
sich mit dem • Verw~huJlgsrechl und Völker

recht •. Ernst f'orsthoff außene 1931, daß die 
Verfassungsfrage mit der ErrlchlUng des Füh
rerstaates erledigt sei und die Wissenschafr 
insoweil nicht mehr vor Interprctalionspro

bleme gesteIlI werde. Von daher War es n~hc

liegend, daß sich Juristen - Regimebefürwor
ler oder nichr -, die sich von der Behandlun.g 
verfassungsrechtlicher Fr~geo ~ncnfalls 

Schwierigkeiten versprechen konnten, eher 

~nderen Fragen zuwandten (5.'>52 1.). Auch 
wenn im Bereich des Verwahungsrechts vieles 

noch in gewohnten rechtstechnischen Bahnen 

verl ief, besagt dies noch nicht, wie Stolleis 
richtig bemerkt, das es sich um eine unbela

stele Normalitäl handelte, wirkten doch Nor
malitÄt und Terror <:usammen. Es kommt für 

den Historik"r vielmehr dHauf an zu analy
sieren. welche Funktion diese Norm~)it~t 

hatte. Ohne die gut verwaltete lieimarfront 

wäre die expansive Kriegslührung schon frü

her gescheilen (5. '>54). \X'ie schwierig es w~r, 
Spielriiume aufrechtzuerhalten, oHenban das 
Lehrbuch - Deutsche Verwaltung« von Ar

nold Köugen." Der Autor b"ttachtel Kon

gens Werk als das qu~lit"tiv wohl bedeutend
ste Verwoltungsrcchtslchrbuch während des 

Nalion~lsozialismus und sieht in der \944 er

schienenen }. Auflage -eine[n] der letzten 

Versuche, Rationalitar und Gesetzesbindung 

der Verwalrung lind d~s Vet\\'ahungsrccht als 

'Ordnungssystem. gegen das Chaos regelloser 
Machtausübung zu veneidigen ". "[U]nter 
Ausnutzung kleinster argumentativer Spiel

räume und durch Verwendung unangreifba

ren NS-Vokabulars [seien] Verteidigungspo
sitionen aufgcb~ut " worden. Gleichwohl 

h~bc es sich nicht um eine Rückwendung 
zur Weimarer Verwahungsdokuin gehandelt. 
Die Einarbeilung der Verwaltungswirklich

kci t und die Erweiterung der Perspekli ve 

~uf neue Verwahungsaufgaben slelltCJI einen 

Beitr.1g zur Überwindung des verwalcungs

rechtlichen Positivismus dar (S. 319 f.). Aueh 
im Vcrwalrungsrccht spielte sich jedoch eine 
Auseinanderserzung ~wischcn .. Gemein
sch"fls-Rhetoriker[n)- wie Höhn und Tr.adi

lionalisten ~b, di" an der Notwendigkeit for

maler Strukturen feslhielten, da Rechr$sicher
heit im Induslriestaat unvcr2ichlb~r sei 
(Fomhoff) (5. )6\ f.). Zu den Befürwonern 
der Auflösung d<,s Rechlsst:\~tes im Bereich 
der Verwalrung z~hlte in allererster Linie 
Theodor Maunz, der das Ende des subjektiven 
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off ("mi iehen Rechts verk ii ndetc u ncl der Ver
w~hungsreclllSpf1ege das Recht absprach, die 

En LScheidungen des FiJ h rers zu hem mCIl 
(S. )6) f.). Im Bereich der Polizei We\r die Auf

lösung des Rechtsstaats am weitcsten fortge
schrillen. Die \'~rw~hungsgerichcliche Kon

trolle unterblieb weitgehend wegen einer be
wußt ungeregelten Praxis, der Einschüchte

rung der Gerichte und des Aufbaus eines nicht 
konrrollicrten Rcpressionsappara!es. Insge

s~mt konstatiert Stolleis, daß die Polemiken 

gegen Liberalismus, lndividualismu$ und Po
sitivismus das Fach den politischen Zwecken 

und der De4ision der Führung ,msliefcrten 

(S. )66), womiterdie so geläufige N.lchkriegs
these, daß der Positivismus die Rechtswissen
schaft gegenüber dem N>.lionalsozialismus 

wehrlos gemacht habe. vom Kopf auf die 
Füße Stellt . 
Das Völkerrecht blieb in den crsten beiden 

J.lhren des Regimes noch recht unberührt 
von den Syst emumw~lwngcn . d .. die lullen

politischen Probleme Deutschlands vorerSt 

eine "V ölkerreclusleugnung. erschwenen 

(S. 382). Mit der Betonung der Rasse k~1l1 es 
Zu einer gewis.en Dualisicrung. In der Theo

rie wurde Völkerrecht mehr auf den Verkehr 
rasseverw~nd!er Volker reduziert; in Jer Di

plomatie bediente man sich weiterhin des her

kömmlichen Vok~bulars ($. 38.> 1.). Während 

Tricpels letzte große Monografie ~Die l-lege

monie u (193S) von Stollei, als nichr national
sozialisti,eh gewenet wird, spricht er 

Schmius Bemühungen um eine Großraum

theorie diesen Anspruch zumindest objektiv 

ab (S. 389 L). Unter den völkerrechtlichen 
Zeitschriften dllestiert der Autor wenigstens 

der .Zeitschrift für ausbnJisches Recht und 

Völkerrecht«, daß sie, -mit ganz geringen 
A\lsoahmen~, ihr wissenschaftliches Niveau 

geh~lten und sich nicht kompromittiere h<lbe 

(S. J94J. Der Münchencr Völkerrechtler 
Heinrich Drost zeigte , daß man selbst wäh

rend des Nationalsozialismus LchrbüchL'r 
veröffentlichen konnte , die unbeeinflußt 
vom neuen Geist waren. Er zitiert c sog.lr un

bekümmert 311e einschlägigen jüdischen Au

toren (5. ) 9S). 
E.in gewisses Resümee der Geschichte des Fa
ches wä hrend des N~t iona!sozia l ismus fi ndct 

sich im Abschlußbpitei Je~ Bandes (»Das 
Ende,,). Rec ht war für Stolleis in jener Leit 

zu einem jeder7Cit verzichtbaren bloßen Mit

tel geworden, teilweise noch brauchb~r zur 
Lenkung, aber seiner Frciheilsfunklion vol\ig 
ber~ubt (S. 401) . Swl1eis bezeichnet die Tat-

Slche. daß er dem Holocaust kein eigenes 
Kapitel gewidmet habc, als beabsichtigt, 
d<, nn aus der Sicht der Akteure, der meist 

nicht betroffenen Ö(fendichrcchtler, habe es 

sich um eine Thematik -am Rande. geh~n

delt . Die meisten häuen die Bedrohung ver

harmlosl und sich .irgendwie Hrangiert a • 

Dennoch sei dies ein Teil der Geschichte, 

der aufgearbeitet werden müsse, wobei die 

Historisierung aber die Gründe rational .\n~

Iysieren mü~se und nicht dem "Gtrede von 
,Verhiingnis' und, Verstrickung,. den Weg eb

nen dürlc (S. 401-402). Man müsse erkennen, 
daß auch die strafrechtlich nicht zur Ver.lnt

wonung Ziehbaren Teil des Potentials der 

Dikt~tur waren (5. 405). Allerdings sichr 
Stolleis keinen Sinn darin, nach einer umfa~

senden Theorit >.u suchen. die es nicht gebe. 
HiSlOrisierung könne aber wissenschaftliche 
Teilerklärungen lie{ern, die ein" kausal-histo
risches VerSlehen und eine Zuwrisung von 

VcrantWOl"\U1lg ermöglichen" (s. 405). Eine 
Erkl~rung sieht der Autor möglichcrwcise 

in der St~rke der Massellideologien. in ,hrer 

Simpliziüt und ihrer von den p'ychischen 
Bedürfnissen und Ängsten der Massen aus
gehenden Sogwirkung (S. 406 f.) . Unbezwei

felbar ist für ihn auch, daß die Jurislen als 
Funklionsclitc das Regime mchrheHlich un

t("/"StUrZI haben. Dennoch gab cs eine gewisse 

Bandbreire umer den Öffentlichrechtlern. 

Nur wenige häncn jedoch erkennbJre Signale 
der Kritik gegeben (S. 40S) , Währen.d sich das 

öf{endiche Recht insgesamt in der Defensive 
befunden habe, hab es auch eine klare offen

sive Initiative, die sich für den .En.dsieg. ge

rüstet habe, nämlich das von Rincrbuseh an 

der Universität Kiel:\b t940 orgJnisiene "Ge
meinschafrswerk der deurschen Geisteswis

senschaften «, an dem sich neben anderen Gei
steswisscnschahlern außer ihm noch andere 

JuriSlen, v. a. Rechlsph ilosophc:n. Staats- und 
Völkerrechtler beteiligt häuen (insbesondere 

K:\rl Larenz, Huber und Hermann Jah,niß) 
(S. 409). W'iderstand war von den Staalsrecht
lern nicht zu erwanen, allenfalls ein »indivi
dueller ,Aufstand des Gewissens«<. $tolleis 

nellnt aber noch einen weiteren Grund fur 

die Wehrlosigkeit der Disziplin: Der im Me

thodenstreir propagierte Anlipositivismus 
h~be die Schleusen für ein nationalsoziali
stisch polirisienes Recht gcö{fncl. Mi! dem 

Rechlspositivismus wurden gleichzeitig die 
. formalen, freiheilsschützenden Qualirären 

eines textgebundenen RechlssYStems preisge
geben •. Im Hinblick auf die Universitälen sei 
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660 wichtigster Erklärungsfakror die seil langem 
vorh~ndcne naüon"lkonservalive Haltung, 
der .augenzwinkernd geübte« Antisemitis

mus und die tiefsitzende Ablehnung der 
Idee der Aufklärung, besonders seil der Nie
derlage von 19J 8 (S. 4 LI). Diese • Teilerkla

rungeJ1~ sind zwar recht knapp, ~ber für 
eine kompendicnhaflc Geschichte des ölfenr

lichen Rechts wohl ausreichend. 

Micl13el Srollei, ist es erneut gelungen, die 
Geschichre der Disziplin, diesmal für einen 
vielleicht noch wichtigeren Zeitraum, kom
primien und leicht lesbar darzustellen, ohne 
daß darunter die wissenschaft! iche Gründ

�ichkeit !eide!. Sicher! ich wird der eine oder 

andere ei nige Dera ils vermissen. ~ber das 
bringt eine Gesamtbearbeitung mit sich und 

ist nicht zu beanstanden. Vielmehr nötigt das 
Buch Hochachrung davor ab, wie der Verfas

ser die Un:lahl von Fakten und Quellen in eine 

so bbare und dennoch an~lytisch solide 
Form gebracht hat. Stolleis hat damit eine 

Trilogie geschaHen, die auch in anderen Be
reichen sclnver ihresgleichen finden wird. 
Dennoch wäre der nächste Schritt, ein Band 

4, der zumindest die ersten Jahrzehnte des 
N~chkricgsdeulschhnd umspannt, erw~s, 

auf das man sich unbedingt freuen könllte. 
Ein solcher Band dürfte vielleich t noch 

schwieriger werden, da vieles für uns noch 
faSt grei fbare Vergangen hei I iSI. M ichad Stoll
eis hälle wie kein anderer das geistige POlen

tial für einen solchen BanJ (und Vorarbeiten 

scheinen ja auch bereits gemacht, siehe Vor

wort, S. s). Es w~rc ihm und uns und der 
WisscnschaflSgeschichte zu wünschen, wenn 
cr auch die Energie dnu aufbrächte. 

Manfred H. Wiegandt 

Hcnning Curti, Abschreckung durcb SlTirfe -
Eine okonomische A7Ialyse der Kriminalität, 
Diss. Univenitiit Httmburg J998, DI. Univ. 
Vcr&g (Gabler) '999. 195 Seilen, DM 89,-

Sdbm'crständlich ist kriminelles Verhallen 
wie jedes <1.ndcrc auch r:nional zu erklären. 
Zumindesl gilt dies, wenn man bereil ;St, die 

Rationalitäten des Aktoren n~chzuzeichne". 

Und da die meisten dieser Rationalitäten auch 
für andere nachzuvol'ziehen sind, kann man 

sie .auch in ökonometrischen Modellen abbil

den, so besonders, wenn sie nach ökonomi
schem Kalkül mehr Nutzen .11s Koslen brin

gen. Dabei darf man nicht nur den direkten 

Nutzen einer kriminellen Beute, sondern muß 
auch Prestigegewinn, Gruppenzugehörigkeil 
und andere Bendils in Betracht Liehen; auf 
der anderen Seile sollte man nicht nur die 

direkten Kosten der Talbegehung, sondern 
auch die Opporwnity COSIS anderer. mögli

cherweise legaler Beschäftigungen in Rech
nung stellen. D~s bringt mit sich, daß poten

tielle Täler die moglichcn Kosten unter
schiedlich einschat~en: Arbeitslose etwa ge
ringer als Erwerbstatige und anderweitig Be
schahigtc. Ah Kosten gehen nalürlich auch 
die möglichen Strafen, ihre Strenge und ihre 

Wahrscheinlichkeit. Damit geht ein Element 

des Risikos in das Kalkül cin, das mit der 

eigenen Fertigkeil, aber auch mit der Abwehr 
der Bewacher und der Kap.uitiit der Slr.lver

folgungsb<'hörden zu erklären ist. Das Kalkül 
muß .3150 durch subjektive Einschätzungen 
ergänzt werden: Erfolgsaussichten, Risilwbe

rei(Schah und Angst vor Strafe sind in der 

Gesellschaft ungleich verteih und erklären 
somit, warum einige Menschen zu kriminel

len Taten greifen, andere nicht. 
Cuni sieht dies in seiner Arbeit übermäßig 

klar, elwa wenn er ausführt (S. 134): .Plant 
etWa ein Täter, eine Korperverlet7.ung zu 

begehen, so bildet er Erwartungen über die 
ßeslrafungswahrseheinlichkeit und die Höhe 

der Strafe.- Man muß ein bißehen Verständnis 

für die ralionale Rekonstruktion von Verhll

lell aufbringen, um den oifensichtlichen Un
sinn dieser fonnulierung wegzustecken. 

Schließlich geht die Argumentation durch~us 

versländig auf die Informationsdefizilc von 
Straferwartungcn ein. So sichl Curti auch 

die Irrrumsmöglichkeilcn angesichts des oft 
sc\'wer zu prognosti:lierenden Verhaltens von 

Richtern: • Falls das Gericht nach begansener 
Tal jedoch auf ~chwere Körperverletzung er

kennl, sind die subjektiven Einsch;;tzungen 

desTätcrs ... irrelevant.- Dieökonomerrische 
Analysoollte daher nicht ZU hohe Ansprüche 
an die Erwanungswerle einzelner. genau um

rissener Straft3tbesl~nde stellen, sondern 

Straltatengruppen Unter die Lupe nehmen 
(ebenda). 
Soweil die ,rational cboitc<-Kalküle gerreu 

dem mcthodologisehen Individualismus der 
Rcchlsökonomfn. Leider lassen sich die dabei 
formulierten Variablen jedoch nichl empi
risch angeben, weil (laut Curo) über das Kal

kül einzelner T~ter keine zuverlässigen Daten 

bestehen. Also nimmt er für die ModclJbil
dung Daten auf dem Aggregatniveau zu Hilfe, 
verschafft doch (meint Curei) die Statistik der 
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Polizei und der Gerichte einen gu len Über
blick. Schwächen ~ieht er allenfall~ bei den 
Unterschieden der Zählung zwischen ein~cl
nen LJ ndesä mrcrn inder .ßu ndesrepubli k. 
Sp;lreStens bei solch penibler Umsichr hin
sichtlich der Zuverlässigkeit o{{izieller SI;1I'
sliken wunden der Leser sich, wie der Auror 
die Validitätszweiiel, die die Kriminologen 
beschäft igen, elw:!. die DunkelziHerprobleme, 
d,e unrerschiedlichen Zähleinheiten oder die 
Definirions-Verschiebungen von Polizei über 
die SlaatS:J.nwaltschaft bis zu den Gerichlen, 
einfach übergehen kann. Sie sind für die 
re<:lmökonomische Modellbildung (I~ul 

Cuni) weniger wichtig, geht es ihm doch 
um kriOlil1alitäl.S-crkl~rende Theorien, ~o 

wie sie die Kriminologie mil ihrer Blindheil 
gegenüber der Wirkung von Strafen (S. ~jh6. 
ebenso Schi ußfolgerung S. 176 und Klappen
lexr) bisher nicht geliden habe. 
Was die Kriminaliriü erkl~ren konnte, erfährt 
der Leser ,u~ der Liter<\lurdiskussion, die 
Cuni yoranstellc. Holzschnillanig wird dabei 
alle Kriminologie abgetan, die ~ich mit der 
Definition von Norm und Abweichung, Jer 
Reaktion von Opfern und der Arbeitsweise 
von Instanzen beschäftige. Der Ökonom weiß 
schließlich, was .kriminell" iSl, und braucht 
nur noch die Wechselwirkung von krimino
genen Fakroren LInd Straldrohungen ~bzubil
den, um anzugeben, auf wclch~ Maßnahmen 
eine wissensch~frlich geleitete Kriminalpoli
tik sich richtcn solle. Der Leser ahnt es und 
findel es im Litcr:l.Iurverzeichni.< bestätige 
Die Frage summt aus den ideologie-über
frachteten K ~ mpfen in den USA, wo zwi
schen linken lind rechten Reformern darum 
gestritten wird, wie groß die zusätzliche Ab
schreckung einer Erhöhung der S!r2(drohung 
w~rc und wie man Riehler gesetzlich dazu 
zwingen bnn, diese bei inrer Strafzumessung 
auch zu praktizieren. Dies har einige inlcrcs
Hnle ÖI<DnotMtrische UnteNOuchungen über 
dic Abschreckungs-Elastizität hervorge
brach!, die allerdings nur bei einigen wenigen 
Delikccn, wie der Steuerhinterziehung oder 
Verkehrsvergehen, empirisch unrtrbau{ sind; 
bei anderen, wie den E v<1luationen der viel 
propagienen Verschärfunge" der Straf zum es
sungs-Richrlinicn von amerikanischen Rich
lern, bleibcn sie kontrovers. Durchgehend bei 
allen Analysen zeigt sich don übrigens, daß 
die Ällderungcnder lvIindcSl- und Maximum
SIr:,Jen von kleinen Sk.tndalisicrungcn <lusge
löst, daß sie üblicherweisc von öffcnrlichcn 
Diskussionen und Propaganda eingdcitct 

werden, milhin yon begleitenden Maßnah
nlen ~bhiJ.ngig sind und ihre Wirkung oft da
nach wieder verfliegt. Die Veronung solcher 
multiplen sozial-psychologisch-politologi 
schen Wirkungen wJre du rehaus einer mu 1-
li plcn Regrcssions~nalyse wen, und sie ließe 
sich folglich ~Ud, mil Ökonomell·ischen Me
lhoden abbilden. 
Dem allerdings kann dic~e Dissertarion mil 
einer kleinen Zeitreihe von Stal;s,ikcn für die 
Bundesrepublik Dcu,schl~nd nichl beikom
men, beschränk, sich Joch ihr empirischer 
Test mangels ~uvcr)äss j ger Jndivjdu~ld~rcn 

~uf eine Ze;lrcihe von Jahresdalen der Bun
desrepublik zwi<ehen 1976 und t 989 (d~nach 

hat sic h ja die Größe des Llndes geandcn, \Va, 
den peniblen Star istikcr von einer Verlänge
rung der Zeltreihe ~bhalr). Und leider ind 
selbst die aggrcgienen Variablen nur mit Pyo

xis (Annäherungs-lndikatorcn) meßbar: So 
stehen ctwa die Arbeirs1osenquote jeden jah
res für (lllc!) sozialen Faktoren, die Kapazität 
der Polizei für die Intensitat der So<,:ialkon
,rolle, der Anteil der Veruneiheo in der Justi<':
stalisrik für die Veruneilungsw:lhrscheinlich
keir und der Prozents.lz von Freiheitsso·.lcn 
bzw. die durchschnittliche Strafhöhe für die 
Strafzumessung. 
Mir Jiesen Variablen geht eine Regressions
"nalyse dann in die Zeilreihcn Von Raub 
sowic Diebstahl und Unterschlagung, was 
niehl mehr (und auch nicht weniger) als ein 
Abbild der krimin:tlpolitischen Strategie der 
J:thre von r976 bis 1989 ergibt. Siehe da: In 
deJll besagten Zeirraum hai sich in der (ahen) 
Bundcsrepuhlik die Verurteilungswahr
scheinlichkcil bei potemiellen Räubern und 
Dieben erwas erhöht, ~ber :luch die Strlfen 
Sind ein wenig strenger geworden. Das muß 
man \'or dem Hintergrund der insgesamt 
geringen Krimin~liraLSsteigerung jener Jahre 
sehen, ohne aber gleich kausale \'(Ij rkungen in 
der einen oder anderen Richtung angeben zu 
können. Genau dies aber tUt dan n die inter
aktive Sutisrik des ökonometrischen Mo
dells, mit dem Ergebnis, daß die gröllerc 
Wahrscheinlichkeit einer VerlIrleilung zwar 
um ein Vielfaches höher sei als die .l.bschrek
kende \'(Ijrkung erhöhter Str~lcn, ~ber auch 
die let;trerc noch ~igni(il<ant nachzuwt'isen 
sei. Also, schlicHt Cuni, kann m~n die Hy-

. pothese, daß höhere Sr",fen abschreckend 
wirken, baufgrund der empirischen Ergeb
nisse nicht ~blchnen •. Und weiler durhc d~
mit der .vielf"ch von Krin\inologen und Ju
risten vOI"ßcbr"chlen MClOung, daß Strafe 

661 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-4-642
Generiert durch IP '18.226.214.218', am 29.04.2024, 03:35:59.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-4-642


keine gencralpräveJllivc Wirkung entfalte, ' . . 

widersprochen werden .• 

Leider gibt es für solche Meinungs~ußerun

gcn keinen Beleg. In der deutschen Literarur 

kommt sie höchstens (noch) bei einigen we

nigcn Abolitionisten vor, aber ansonsten wird 

sie weder von Krimlnologen und sicher nielli 

von Strafrechts-Juristen gcteile Man ist hier
:wlandc gerade in der J ngegcbcncn Periode 

der Devise geiolgt. daß generelle Abschrek

kung in enter Linie auf die Entdeckungs· und 

Aufklärungswahrscheinlichkeit, daß die 

Glaubwürdigkeit der Justiz auf der Vcrunci
lung~wahrscheinlich.keit beruht (so denn auch 

Cuni's Resull':u) und daß man folglich die 

Robert AlexylJoachim Laux (Hrsg.) 

Strafzumessung von individuellen Faktoren 

abhangig m;jchen kann. Dabei iSI das Spek
trum von Rcaktionsforntell immer weiler ge

hend difleren7iert und sO?i<!!· wie silUations

spezifisch angemessen worden . WiQ weit dies 

effektiv iSl, wie weil es :tuch den Bedürfnissen 

der Opfer genügt, WlS Kosten und was Nut

Clen dieser Sanktionen sind, gilt es in der Tal 
bcs(~ndig wissenschaftlich ~ulwklären, Bei 
Cllni allerdings werden alle Sanktionsformen 

schlicht über Jas eindimcnsionale Krilerium 

der "Sr rafhöhe« verbuch!, so \V ie es etwa auch 

die Pllni!ivi!iit.s-Diskussion ~me,;kanisclter 

Provenienz tut. 

Erhard B!d.nkellburg 

50 Jahre Grundgesetz 
Tagung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christian
Albrechts-Universität und des Vereins Kieler Doctores Iuris e.V. 

Der Band zieht aus Anlaß des 50, Jubiläums des Grundgesetzes eine 
Bilanz. Aus rechtsgeschichtJicher Sicht geht es um die Entstehung 
des Grundgesetzes und seine Einbetlung in die deutsche Verfas
sungstradition. Im Zentrum des verfassungsrechtlichen Interesses ste
ht die Rolle des Bundesverfassungsgerichts beim Grundrechtsschutz 
durch die rechtsprechende Gewalt. Abschließend wird die Einbettung 
des Grundgesetzes in die supra- und internationale Ordnung in den 
Blick genommen . Diese Verknüpfung des Historischen. Systematis
chen und Internationalen läßt ein zugleich vielschichtiges wie 
aktuelles Bild des Grundgesetzes entstehen. 
Der Band ist aus einer Veranstaltung an der Christian-Albrechts-Uni
versität Kiel hervorgegangen. Zwei der Vortragenden sind Kieler Pro
fessoren. Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts wird von der 
Richterin am Bundesverfassungsgericht a.D. Prof. Dr. Karin Graßhof 
da rgestellt. 
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